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Thüringer Gesetz über den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik 
in den Gerichten und Staatsanwaltschaften (ThürIKTGerStG) 

Vom 14. Dezember 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Grundsätze und Geltungsbereich

(1) Gerichte und Staatsanwaltschaften des Landes nut-
zen zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Rahmen der Ermitt-
lung, Rechtsprechung und Verwaltung Informations- und 
Kommunikationstechnik als Arbeitsmittel zur Informations- 
und Datenverarbeitung.

(2) Dieses Gesetz regelt die Zuständigkeiten und die or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnik in den Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften einschließlich deren Einrich-
tung, Administration und Betreuung.

§ 2 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind
1. Daten zum Zwecke der digitalen Verarbeitung zusam-

mengefasste Zeichen, die Informationen über Sach-
verhalte und Vorgänge darstellen oder Informationen 
für bestimmte Verarbeitungszwecke,

2. Hardware jede physische Komponente eines daten-
verarbeitenden Systems,

3. Software jedes ausführbare Programm mit den dazu-
gehörigen Daten,

4. Informations- und Kommunikationstechnik Hardware, 
Software und Infrastruktur, mit denen Daten und elek-
tronische Dokumente digital verarbeitet werden können,

5. Dienstleister Einrichtungen der Landesverwaltung 
ebenso wie Einrichtungen anderer Landesverwaltun-
gen, Behörden, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse 
sowie private Unternehmen,

6. ein Sicherheitsvorfall ein Ereignis mit nachteiliger Wir-
kung für die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, 
Authentizität oder Verbindlichkeit von Daten oder elek-
tronischen Dokumenten, Informationen und Geschäfts-
prozessen,

7. ein elektronisches Dokument ein Text, eine Zahlenta-
belle, ein Bild oder eine Folge oder Kombination von 
Texten, Tabellen oder Bildern, die durch Digitalisieren 
in Dateiform angelegt oder überführt wurden,

8. Metadaten Informationen über Merkmale oder Eigen-
schaften von elektronischen Dokumenten, Daten, Roh-
daten sowie des Datenverkehrs,

9. Logdateien systemintern automatisch erstellte Proto-
kolle über die Benutzung der zur Verfügung stehenden 
Informations- und Kommunikationstechnik.
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§ 3 
Ziel

Ziel dieses Gesetzes ist es, die Funktionsfähigkeit der Jus-
tiz im Hinblick auf die Organisation und den Einsatz von 
Informations- und Kommunikationstechnik in den Gerich-
ten und Staatsanwaltschaften zu gewährleisten und die 
sonstigen, sich aus der richterlichen Unabhängigkeit, der 
sachlichen Unabhängigkeit der Rechtspflegerinnen und 
Rechtspfleger und aus dem für die Strafverfolgung durch 
die Staatsanwaltschaften geltenden Legalitätsprinzip er-
gebenden besonderen Belange der Justiz sicherzustel-
len und zu schützen. Die Wahrung dieses Ziels ist auch 
bei der Beauftragung von Dienstleistern sicherzustellen.

§ 4 
Zuständigkeiten 

des für Justiz zuständigen Ministeriums

(1) Das für Justiz zuständige Ministerium ist zuständig für 
die Strategie, die Organisation und den Einsatz von Infor-
mations- und Kommunikationstechnik in den Gerichten 
und Staatsanwaltschaften und koordiniert die Umsetzung 
der strategischen Vorgaben für die Sicherheit der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik. Es übt die Fachauf-
sicht über die IT-Stelle der Thüringer Gerichte und Staats-
anwaltschaften aus.

(2) Im Rahmen seiner Zuständigkeit nach Absatz 1 Satz 1 
soll das für Justiz zuständige Ministerium mit dem IT-Len-
kungskreis kooperativ zusammenwirken und Festlegun-
gen treffen.

(3) Das für Justiz zuständige Ministerium kann unter Be-
rücksichtigung des in § 3 Satz 1 genannten Ziels und der 
Maßgaben nach § 8 Vereinbarungen mit Dienstleistern 
abschließen.

§ 5 
Dienstaufsicht; Zuständigkeiten der IT-Stelle 

 der Thüringer Gerichte und Staatsanwaltschaften

(1) Die IT-Stelle der Thüringer Gerichte und Staatsanwalt-
schaften ist organisatorisch dem Oberlandesgericht ange-
gliedert. Die Dienstaufsicht über die Bediensteten der IT-
Stelle der Thüringer Gerichte und Staatsanwaltschaften 
übt die Präsidentin oder der Präsident des Oberlandes-
gerichts aus.

(2) Die IT-Stelle der Thüringer Gerichte und Staatsanwalt-
schaften ist zuständig für die Informations- und Kommu-
nikationstechnik in den Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten und stellt insbesondere die Entwicklung, Einführung, 
Pflege und Weiterentwicklung von Software, die Anwen-
derbetreuung sowie die Ausstattung und Unterhaltung der 
Gerichte und Staatsanwaltschaften mit Hardware und Soft-
ware sicher. Das für Justiz zuständige Ministerium kann 
im Einvernehmen mit dem IT-Lenkungskreis die Zustän-
digkeit der IT-Stelle der Thüringer Gerichte und Staatsan-
waltschaften nach Satz 1 weiter ausgestalten.

(3) Im Rahmen ihrer Zuständigkeit kann die IT-Stelle der 
Thüringer Gerichte und Staatsanwaltschaften Vereinbarun-

gen mit dem zentralen Dienstleister für Informations- und 
Kommunikationstechnik der Landesverwaltung und ande-
ren Dienstleistern abschließen, soweit hierbei das in § 3 
Satz 1 genannte Ziel sichergestellt ist, die Maßgaben nach 
§ 8 berücksichtigt werden und es sich nicht um Vereinba-
rungen mit Justizverwaltungen anderer Länder handelt.

(4) Die IT-Stelle der Thüringer Gerichte und Staatsan-
waltschaften arbeitet im Einvernehmen mit dem IT-Len-
kungskreis dem für Justiz zuständigen Ministerium zum 
ermittelten Bedarf für die Informations- und Kommunikati-
onstechnik für die Gerichte und Staatsanwaltschaften zu.

§ 6 
Bildung und Zuständigkeiten des IT-Lenkungskreises

(1) Die Präsidentinnen und Präsidenten des Oberlandes-
gerichts, des Oberverwaltungsgerichts, des Landesarbeits-
gerichts, des Landessozialgerichts und des Finanzgerichts 
sowie die Generalstaatsanwältin oder der Generalstaats-
anwalt bilden als Mitglieder den Lenkungskreis für die In-
formations- und Kommunikationstechnik der Thüringer Ge-
richte und Staatsanwaltschaften (IT-Lenkungskreis). Die 
Mitglieder wählen aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder 
einen Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende 
oder einen stellvertretenden Vorsitzenden und geben sich 
eine Geschäftsordnung, in der insbesondere das Abstim-
mungsverfahren und die Kompetenzen im Verhältnis zur 
Leitung der IT-Stelle der Thüringer Gerichte und Staats-
anwaltschaften zu regeln sind. Die Geschäftsordnung so-
wie jede Änderung dieser sind dem für Justiz zuständigen 
Ministerium zur Kenntnis zu übersenden.

(2) Der IT-Lenkungskreis entscheidet über die Ausstat-
tungsbedarfe der Gerichte und Staatsanwaltschaften mit 
Informations- und Kommunikationstechnik nach Maßga-
be von § 4 Abs. 2 sowie der jeweiligen Besonderheiten 
und Anforderungen.

§ 7 
Nutzung zentraler Infrastrukturkomponenten und 

Dienste; Zuständigkeiten des zentralen Dienstleisters  
für Informations- und Kommunikationstechnik  

der Landesverwaltung

(1) Zur Bereitstellung von Informations- und Kommunikati-
onstechnik kann das für Justiz zuständige Ministerium im 
Rahmen seiner Zuständigkeit nach § 4 Abs. 1 im Beneh-
men mit dem IT-Lenkungskreis auch die nach dem Thü-
ringer E-Government-Gesetz vom 10. Mai 2018 (GVBI. 
S. 212, 294) in der jeweils geltenden Fassung durch den 
zentralen Dienstleister für Informations- und Kommunika-
tionstechnik der Landesverwaltung für die Landesverwal-
tung bereitgestellten zentralen Infrastrukturkomponenten 
und Dienste nutzen, sofern dies dem in § 3 Satz 1 ge-
nannten Ziel nicht entgegensteht. Das für Justiz zustän-
dige Ministerium hat der IT-Stelle der Thüringer Gerichte 
und Staatsanwaltschaften und der IT-Kontrollkommission 
vor der tatsächlichen Nutzung der bereitgestellten Infra-
strukturkomponenten oder Dienste nach Satz 1 Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben.
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(2) Dem für Justiz zuständigen Ministerium steht in Bezug 
auf die Nutzung der nach Absatz 1 in Anspruch genomme-
nen zentralen Infrastrukturkomponenten und Dienste ein 
uneingeschränktes Recht zur Auskunft und auf Prüfung al-
ler Geschäftsvorfälle im Rahmen seiner Zuständigkeiten 
nach § 4 Abs. 1 zu; die Einzelheiten hierzu sind in geson-
derten Vereinbarungen festzulegen. Das für Justiz zustän-
dige Ministerium ist berechtigt, dem beauftragten Dienst-
leister für Informations- und Kommunikationstechnik über 
das für die Koordinierung der ressortübergreifenden Infor-
mations- und Kommunikationstechnik und E-Government 
zuständige Ministerium Berichtsaufträge zu erteilen, Bean-
standungen auszusprechen und ihn unter angemessener 
Fristsetzung zur Abhilfe der Beanstandungen aufzufordern.

(3) Der zentrale Dienstleister für Informations- und Kommu-
nikationstechnik der Landesverwaltung unterrichtet das für 
Justiz zuständige Ministerium und die IT-Stelle der Thürin-
ger Gerichte und Staatsanwaltschaften unverzüglich über 
ihm in seinem Zuständigkeitsbereich bekannt gewordene 
Sicherheitsvorfälle, die auch oder ausschließlich die Ge-
richte und Staatsanwaltschaften betreffen. Dies gilt auch 
soweit Sicherheitsvorfälle Bereiche betreffen, die von den 
vom zentralen Dienstleister für Informations- und Kom-
munikationstechnik der Landesverwaltung beauftragten 
Dienstleistern betreut werden. Das für Justiz zuständige 
Ministerium unterrichtet seinerseits unverzüglich die je-
weils betroffene Dienststelle und den IT-Lenkungskreis.

(4) Die Gerichte und Staatsanwaltschaften sind an das 
Landesdatennetz mit dessen entsprechenden Sicherheits-
mechanismen oder die an dessen Stelle tretende Kommu-
nikationsinfrastruktur angeschlossen. Die Einhaltung der 
jeweiligen Anschlussbedingungen ist durch die zuständi-
gen Stellen zu gewährleisten und durch das für Justiz zu-
ständige Ministerium zu überwachen.

(5) Soweit das in § 3 Satz 1 genannte Ziel nicht entge-
gensteht, kann sich die IT-Stelle der Thüringer Gerichte 
und Staatsanwaltschaften nach Zustimmung des für Jus-
tiz zuständigen Ministeriums an zentralen Beschaffungs-
maßnahmen von Hardware und Software oder zentralen 
Dienstleistungen des für die Koordinierung der ressortüber-
greifenden Informations- und Kommunikationstechnik und 
E-Government zuständigen Ministeriums oder des zentra-
len Dienstleisters für Informations- und Kommunikations-
technik der Landesverwaltung beteiligen.

(6) Diese Regelungen gelten entsprechend für die Über-
tragung auf andere Dienstleister.

§ 8 
Administration und Schranken

(1) Die technische Bereitstellung und administrative Be-
treuung von justiziellen Fachverfahren sowie der elek-
tronischen Gerichts-, Strafverfahrens- und Gerichts-
verwaltungsakte darf nur im Einvernehmen mit dem 
IT-Lenkungskreis an justizexterne Stellen oder Dienstleis-
ter vergeben werden.

(2) Soweit die in den Gerichten und Staatsanwaltschaften 
zum Einsatz kommende Informations- und Kommunikati-

onstechnik von Dienstleistern bereitgestellt oder betreut 
wird, ist durch das für Justiz zuständige Ministerium und die 
IT-Stelle der Thüringer Gerichte und Staatsanwaltschaften 
unter Beachtung des Stands der Technik sicherzustellen, 
dass durch diese Dienstleister jeglicher unberechtigte Zu-
griff auf Daten der richterlichen, rechtspflegerischen oder 
staatsanwaltlichen Tätigkeit unterbleibt und insbesondere
1. die von den Gerichten und Staatsanwaltschaften ver-

arbeiteten Daten und elektronischen Dokumente von 
den Daten und elektronischen Dokumenten Dritter zu 
trennen sind,

2. berechtigte Inhaber administrativer Zugänge bestimmt 
sowie die Bedingungen einer darüber hinaus erfor-
derlichen Öffnung der Zugänge für weitere adminis-
trativ berechtigte Personen festgelegt und dokumen-
tiert werden,

3. die im Rahmen richterlicher, rechtspflegerischer oder 
staatsanwaltlicher Tätigkeit erstellten Daten und elek-
tronischen Dokumente von den administrativ berech-
tigten Personen weder eingesehen noch weitergege-
ben werden dürfen,

4. keine Weitergabe von Metadaten und Logdateien er-
folgt,

5. Ausnahmen von den Maßgaben nach den Nummern 3 
und 4 zugunsten des für Justiz zuständigen Ministeri-
ums oder der ihm nachgeordneten Stellen der Dienst-
aufsicht nur zu Zwecken oder auf Veranlassung der 
jeweiligen Dienstaufsicht im Rahmen bestehender Ge-
setze zulässig sind; soweit Daten und elektronische Do-
kumente laufender Verfahren betroffen sind, sind die 
Ausnahmen nur zulässig, soweit dies zur Ausübung 
der Dienstaufsicht unerlässlich ist,

6. die in Nummern 3 und 4 genannten Daten, elektro-
nischen Dokumente, Metadaten und Logdateien von 
den administrativ berechtigten Personen nur mit Zu-
stimmung der betroffenen Verfasserin oder des betrof-
fenen Verfassers oder der berechtigten Nutzerin oder 
des berechtigten Nutzers verarbeitet werden dürfen, es 
sei denn, die Verarbeitung ist für die Gewährleistung 
der Ordnungsmäßigkeit eines automatisierten Verfah-
rens oder sonst für den Betrieb der Infrastruktur der In-
formations- und Kommunikationstechnik unerlässlich,

7. in Ausübung der Administrationstätigkeit unumgäng-
liche Zugriffe auf Daten und elektronische Dokumen-
te der Gerichte und Staatsanwaltschaften nach dem 
Stand der Technik revisionssicher protokolliert und dem 
für Justiz zuständigen Ministerium und dem IT-Len-
kungskreis unverzüglich mitgeteilt werden.

Die Einzelheiten zu Satz 1 Nr. 7 sind in gesonderten Ver-
einbarungen mit dem jeweiligen Dienstleister festzulegen; 
sofern auf individuell zuordnungsfähige Daten oder elek-
tronische Dokumente zugegriffen wurde, benachrichtigt 
das für Justiz zuständige Ministerium die betroffene Ver-
fasserin oder den betroffenen Verfasser oder die berech-
tigte Nutzerin oder den berechtigten Nutzer unverzüglich 
auf direktem Wege und auf dem Dienstweg.

(3) Soweit die in den Gerichten und Staatsanwaltschaften 
zum Einsatz kommende Informations- und Kommunikati-
onstechnik von der IT-Stelle der Thüringer Gerichte und 
Staatsanwaltschaften bereitgestellt oder betreut wird, gilt 
für die Zugriffsrechte auf die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 und 4 
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genannten Daten und elektronischen Dokumente, Meta-
daten und Logdateien das Folgende:
1. Regelungen zu den im Rahmen der technischen Admi-

nistration erforderlichen Zugriffsrechten sowie zur Si-
cherung der Zweckbindung und zum Schutz vor unbe-
fugten Einsichtnahmen und Zugriffen trifft die IT-Stelle 
der Thüringer Gerichte und Staatsanwaltschaften un-
ter Beteiligung der IT-Kontrollkommission,

2. Regelungen zu den zu Zwecken außerhalb der tech-
nischen Administration, insbesondere im Rahmen der 
Dienstaufsicht, zu gewährenden Zugriffen, auch zur 
Ermittlung des Nutzungsverhaltens, der Erledigungs-
quote oder für sonstige Leistungskontrollen, können 
durch Dienstvereinbarung getroffen werden und wer-
den durch die IT-Stelle der Thüringer Gerichte und 
Staatsanwaltschaften umgesetzt.

§ 9 
Einrichtung und Zuständigkeiten 

der IT-Kontrollkommission

(1) Für die Einhaltung und Kontrolle des sich aus § 3 Satz 1 
ergebenden besonderen Schutzbedürfnisses ist bei dem 
für Justiz zuständigen Ministerium eine unabhängige Kon-
trollkommission für die Informations- und Kommunikations-
technik der Thüringer Gerichte und Staatsanwaltschaften 
(IT-Kontrollkommission) einzurichten.

(2) Die IT-Kontrollkommission besteht aus Angehörigen 
der Gerichte und Staatsanwaltschaften, welche durch den 
Landesrichter- und Staatsanwaltsrat sowie den Hauptper-
sonalrat bei dem für Justiz zuständigen Ministerium be-
nannt werden.

(3) Die Mitglieder der IT-Kontrollkommission sind keinen 
Weisungen unterworfen.

(4) Die IT-Kontrollkommission kontrolliert die Einhaltung der 
nach § 8 normierten Maßgaben durch sämtliche Stellen, 
die nach den §§ 5 oder 7 oder aufgrund von Vereinbarun-
gen Aufgaben für die Informations- und Kommunikations-
technik in den Gerichten und Staatsanwaltschaften wahr-
nehmen. Die IT-Kontrollkommission ist vor dem Abschluss 
von Vereinbarungen nach § 4 Abs. 3 und § 5 Abs. 3 anzu-
hören. Davon unberührt bleiben die Aufgaben der Beauf-
tragten für Informationssicherheit und Datenschutz.

(5) Die IT-Kontrollkommission ist berechtigt, bei den in den 
§§ 5 und 7 benannten Stellen und beauftragten Dienstleis-
tern sämtliche Inhalte zur Datenhaltung und -verarbeitung 
einzusehen und Auskunft zu verlangen, soweit dies für die 
Erfüllung ihrer Aufgabe nach Absatz 4 Satz 1 jeweils not-
wendig ist. Darin eingeschlossen sind insbesondere Meta-
daten, Logdateien und Sicherheits- und Betriebskonzepte. 
Über Vorfälle nach § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 unterrichten die 
Stellen nach den §§ 5 und 7 auch die IT-Kontrollkommis-
sion. Für den Fall einer unbefugten Einsichtnahme oder 
Weitergabe im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 ist 
die IT-Kontrollkommission durch das für Justiz zuständi-
ge Ministerium unverzüglich zu informieren.

(6) Die IT-Kontrollkommission teilt die Ergebnisse der Kon-
trollen ebenso wie jede Beanstandung, insbesondere die 
Feststellung von Verstößen gegen Regelungen nach § 8 
bei den in den §§ 5 bis 7 benannten Stellen, dem für Jus-
tiz zuständigen Ministerium unverzüglich mit. Das für Jus-
tiz zuständige Ministerium fordert den betroffenen Dienst-
leister unter Festsetzung einer angemessenen Frist zur 
Beseitigung des beanstandeten Sachverhalts auf. Bean-
standungen von Vereinbarungen nach § 4 Abs. 3 und § 5 
Abs. 3 meldet die IT-Kontrollkommission gegenüber dem 
für Justiz zuständigen Ministerium. Die IT-Kontrollkommis-
sion kann auch die betroffene Dienststelle über Beanstan-
dungen informieren.

(7) Die IT-Kontrollkommission verfasst bis zum Ablauf des 
Februars jeden Jahres einen Bericht zur Tätigkeit im je-
weils vorangegangenen Kalenderjahr. Dieser wird über 
das für Justiz zuständige Ministerium dem Landesrichter- 
und Staatsanwaltsrat und dem Hauptpersonalrat bei dem 
für Justiz zuständigen Ministerium sowie den Obergerich-
ten und der Generalstaatsanwaltschaft übermittelt, sofern 
jeweils deren Geschäftsbereich betroffen ist.

(8) Das für Justiz zuständige Ministerium stellt der IT-Kon-
trollkommission die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
notwendigen Sach- und Fachmittel zur Verfügung und trägt 
die durch ihre Tätigkeit entstehenden Kosten.

(9) Näheres zur Zusammensetzung der IT-Kontrollkommis-
sion regelt eine zwischen dem für Justiz zuständigen Mi-
nisterium und Landesrichter- und Staatsanwaltsrat sowie 
Hauptpersonalrat bei dem für Justiz zuständigen Ministe-
rium abzuschließende Dienstvereinbarung. In der Dienst-
vereinbarung sind insbesondere zu regeln:
1. die Zahl der Mitglieder sowie das Benennungsver-

fahren,
2. die Konstituierung der IT-Kontrollkommission und die 

Amtszeit ihrer Mitglieder,
3. die Vertretung der IT-Kontrollkommission durch ei-

nen Vorsitz,
4. die Verpflichtung zu einer Geschäftsordnung,
5. die Häufigkeit von Kontrollen,
6. die Beteiligungspflichten sowie die Verschwiegen-

heitspflicht,
7. die Unterstützung der IT-Kontrollkommission durch das 

für Justiz zuständige Ministerium und
8. die Arbeitszeit sowie Qualifizierung der Mitglieder.

(10) Die Mitglieder der IT-Kontrollkommission sind von ih-
rer dienstlichen Tätigkeit ganz oder teilweise freizustel-
len, wenn und soweit es zur ordnungsgemäßen Tätigkeit 
in der IT-Kontrollkommission erforderlich ist. Die Freistel-
lung darf nicht zur Beeinträchtigung des beruflichen Wer-
deganges führen. Zeiten einer Freistellung gelten als 
Bewährungszeit im Sinne der beamtenrechtlichen oder ta-
rifvertraglichen Bestimmungen. Für freigestellte Mitglieder 
der IT-Kontrollkommission entfallen dienstliche Beurteilun-
gen. Von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellte Mitglie-
der dürfen von Maßnahmen der Berufsbildung nicht aus-
geschlossen werden.



 Nr. 15 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 22. Dezember 2023     347

§ 10 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe "di-
vers" oder ohne eine Angabe des Geschlechts in das Ge-
burtenregister eingetragen sind.

§ 11 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.

Erfurt, den 14. Dezember 2023 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer

Thüringer Gesetz 
 zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2024, 

zur Anpassung gerichtsorganisatorischer Vorschriften und zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur 
Förderung freiwilliger Gemeindeneugliederungen 

Vom 14. Dezember 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Thüringer Gesetz  

zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger 
Gemeinden im Jahr 2024 

(ThürGNGG 2024)

Inhaltsübersicht

§ 1 Gemeinden Asbach-Sickenberg, Birkenfelde, 
Dietzenrode/Vattenrode, Eichstruth, Lentero-
de, Lutter, Mackenrode, Röhrig, Schönhagen, 
Steinheuterode, Thalwenden, Uder und Wüst-
heuterode, Verwaltungsgemeinschaft "Uder" 
(Landkreis Eichsfeld)

§ 2 Stadt Heilbad Heiligenstadt sowie Gemeinden 
Glasehausen und Hohes Kreuz, Verwaltungs-
gemeinschaft "Leinetal" (Landkreis Eichsfeld)

§ 3 Städte Dingelstädt und Mühlhausen/Thüringen 
sowie Gemeinde Rodeberg (Landkreis Eichs-
feld und Unstrut-Hainich-Kreis)

§ 4 Gemeinden Georgenthal und Herrenhof (Land-
kreis Gotha)

§ 5 Stadt Berga/Elster und Gemeinde Wün-
schendorf/Elster, Verwaltungsgemeinschaft 
"Wünschendorf/Elster" (Landkreis Greiz)

§ 6 Gemeinde Unterbodnitz sowie Verwaltungsge-
meinschaften "Hügelland/Täler" und "Südliches 
Saaletal" (Saale-Holzland-Kreis)

§ 7 Stadt Meiningen und Gemeinde Sülzfeld (Land-
kreis Schmalkalden-Meiningen)

§ 8 Gemeinden Unstrut-Hainich und Schönstedt 
(Unstrut-Hainich-Kreis)

§ 9 Stadt Amt Creuzburg und Gemeinde Fran-
kenroda sowie Gemeinden Hallungen und 
Südeichsfeld, Verwaltungsgemeinschaft 
"Hainich-Werratal" (Wartburgkreis und Unstrut-
Hainich-Kreis)

§ 10 Weitere Neugliederungen
§ 11 Erweiterung des Stadt- oder Gemeinderats
§ 12 Ortsrecht, Kreisrecht
§ 13 Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten 

sowie Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger

§ 14 Rechtsstellung der Tarifbeschäftigten
§ 15 Neuwahl der Personalvertretungen
§ 16 Übergang und Wahl der Schwerbehindertenver-

tretungen
§ 17 Übergang und Bestellung der Gleichstellungs-

beauftragten
§ 18 Auseinandersetzung bei Eingliederung des Ge-

bietes einer Gemeinde in mehrere Gemeinden
§ 19 Auseinandersetzung bei Ausgliederung von Ge-

meinden aus einer Verwaltungsgemeinschaft
§ 20 Auseinandersetzung bei landkreisübergreifen-

den Gemeindeneugliederungen
§ 21 Wohnsitz, Einwohnerzahl und sonstige Berech-

nungsgrößen
§ 22 Freistellung von Kosten
§ 23 Mitgliedschaft in Zweckverbänden, Zweckver-

einbarungen
§ 24 Haushaltswirtschaft
§ 25 Kompensation von Verlusten der Landkreise 

infolge landkreisübergreifender Gemeindeneu-
gliederungen

§ 26 Kompensation von Verlusten der Verwaltungs-
gemeinschaften infolge der Ausgliederung von 
Mitgliedsgemeinden

§ 27 Strukturbegleithilfe und besondere Entschul-
dungshilfe nach dem Thüringer Gesetz zur 
Förderung freiwilliger Gemeindeneugliederun-
gen

§ 28  Gleichstellungsbestimmung

§ 1 
Gemeinden Asbach-Sickenberg, Birkenfelde,  
Dietzenrode/Vatterode, Eichstruth, Lenterode,  

Lutter, Mackenrode, Röhrig, Schönhagen,  
Steinheuterode, Thalwenden, Uder und Wüstheuterode,  
Verwaltungsgemeinschaft "Uder" (Landkreis Eichsfeld)

(1) Die Verwaltungsgemeinschaft "Uder", bestehend aus 
den Gemeinden Asbach-Sickenberg, Birkenfelde, Dietzen-
rode/Vatterode, Eichstruth, Lenterode, Lutter, Mackenrode, 



348 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

Röhrig, Schönhagen, Steinheuterode, Thalwenden, Uder 
und Wüstheuterode, wird aufgelöst.

(2) Die Gemeinden Birkenfelde, Eichstruth, Lenterode, Lut-
ter, Mackenrode, Röhrig, Schönhagen, Steinheuterode, 
Thalwenden, Uder und Wüstheuterode werden aufgelöst. 
Aus den Gebieten der aufgelösten Gemeinden wird eine 
Landgemeinde nach § 6 Abs. 5 der Thüringer Kommunal-
ordnung (ThürKO) gebildet. Diese ist Rechtsnachfolgerin 
der aufgelösten Gemeinden.

(3) Die nach Absatz 2 Satz 2 neu gebildete Gemeinde führt 
den Namen "Uder".

(4) Der Gemeinderat der neu gebildeten Gemeinde Uder 
entscheidet über den Sitz der Verwaltung.

(5) Die neu gebildete Gemeinde Uder nimmt als erfüllen-
de Gemeinde für die Gemeinden Asbach-Sickenberg und 
Dietzenrode/Vatterode die Aufgaben einer Verwaltungsge-
meinschaft nach § 51 ThürKO wahr.

(6) Die Verwaltungsgemeinschaft "Uder" ist nach § 52 
Abs. 2 ThürKO in Verbindung mit § 41 des Thüringer Geset-
zes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) 
abzuwickeln.

§ 2 
Stadt Heilbad Heiligenstadt sowie Gemeinden  

Glasehausen und Hohes Kreuz, 
Verwaltungsgemeinschaft "Leinetal" 

(Landkreis Eichsfeld)

(1) Die Gemeinden Glasehausen und Hohes Kreuz werden 
aus der Verwaltungsgemeinschaft "Leinetal" ausgegliedert.

(2) Die Gemeinden Glasehausen und Hohes Kreuz werden 
aufgelöst. Die Gebiete der aufgelösten Gemeinden wer-
den in das Gebiet der Stadt Heilbad Heiligenstadt einge-
gliedert. Die Stadt Heilbad Heiligenstadt ist Rechtsnach-
folgerin der aufgelösten Gemeinden.

(3) § 45 Abs. 8 ThürKO findet für das Gebiet der aufge-
lösten Gemeinde Glasehausen mit der Maßgabe Anwen-
dung, dass abweichend von § 45 Abs. 8 Satz 1 ThürKO 
mit Wirksamwerden der Bestandsänderung nur für den 
Rest der laufenden gesetzlichen Amtszeit des Gemeinde-
rats für das Gebiet der aufgelösten Gemeinde die Ortsteil-
verfassung eingeführt ist. Endet die verbleibende Amtszeit 
des bisherigen Bürgermeisters der aufgelösten Gemeinde 
nach dem Ende der laufenden gesetzlichen Amtszeit des 
Gemeinderats, findet § 45 Abs. 8 Satz 2 ThürKO mit der 
Maßgabe Anwendung, dass der bisherige Bürgermeister 
der aufgelösten Gemeinde nur für die Dauer der laufenden 
gesetzlichen Amtszeit des Gemeinderats unter Berufung 
in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter zum Ortsteil-
bürgermeister zu ernennen ist.

(4) § 45 Abs. 8 ThürKO findet für das Gebiet der aufge-
lösten Gemeinde Hohes Kreuz keine Anwendung. Für den 
Rest der laufenden gesetzlichen Amtszeit des Gemeinde-
rats besteht die Ortsteilverfassung der aufgelösten Ge-
meinde Hohes Kreuz fort.

(5) Zwischen der Verwaltungsgemeinschaft "Leinetal" und 
der Stadt Heilbad Heiligenstadt als Rechtsnachfolgerin der 
aufgelösten Gemeinden Glasehausen und Hohes Kreuz 
hat eine Auseinandersetzung nach § 19 stattzufinden.

§ 3 
Städte Dingelstädt und Mühlhausen/Thüringen sowie  

Gemeinde Rodeberg 
(Landkreis Eichsfeld und Unstrut-Hainich-Kreis)

(1) Die Gemeinde Rodeberg wird aufgelöst.

(2) Das bisher zum Unstrut-Hainich-Kreis gehörenden Ge-
biet des Ortsteils Struth der aufgelösten Gemeinde Ro-
deberg wird in das Gebiet des Landkreises Eichsfeld ein-
gegliedert. Zwischen dem Landkreis Eichsfeld und dem 
Unstrut-Hainich-Kreis findet eine Auseinandersetzung 
nach § 20 statt.

(3) Das Gebiet des Ortsteils Struth der aufgelösten Ge-
meinde Rodeberg wird in das Gebiet der Stadt Dingel-
städt eingegliedert.

(4) Das Gebiet des Ortsteils Eigenrieden der aufgelösten 
Gemeinde Rodeberg wird in das Gebiet der Stadt Mühl-
hausen/Thüringen eingegliedert.

(5) Die Stadt Dingelstädt ist Rechtsnachfolgerin der aufge-
lösten Gemeinde Rodeberg. Zwischen den Städten Dingel-
städt und Mühlhausen/Thüringen findet eine Auseinander-
setzung nach § 18 statt. Der endgültige Personalübergang 
richtet sich nach den §§ 13 und 14. § 9 Abs. 4 Satz 3 Thür-
KO bleibt unberührt.

(6) § 45 Abs. 8 und § 45 a Abs. 11 ThürKO finden für das 
Gebiet der aufgelösten Gemeinde Rodeberg keine Anwen-
dung. Für den Rest der laufenden gesetzlichen Amtszeit 
des Gemeinderats besteht die Ortsteilverfassung der auf-
gelösten Gemeinde Rodeberg in Bezug auf den Ortsteil 
Eigenrieden als Ortsteilverfassung sowie in Bezug auf den 
Ortsteil Struth als Ortschaftsverfassung fort.

(7) Die in § 13 Abs. 5 des Thüringer Gesetzes zur freiwilli-
gen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 
2011 vom 17. November 2011 (GVBl. S. 293) in der je-
weils geltenden Fassung geregelte Übertragung von Ver-
waltungsaufgaben der Gemeinde Rodeberg auf die Ge-
meinde Südeichsfeld wird aufgehoben.

§ 4 
Gemeinden Georgenthal und Herrenhof 

(Landkreis Gotha)

(1) Die Gemeinde Herrenhof wird aufgelöst. Das Gebiet 
der aufgelösten Gemeinde wird in das Gebiet der Gemein-
de Georgenthal eingegliedert. Die Gemeinde Georgenthal 
ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemeinde.

(2) Die in § 1 Abs. 6 des Zweiten Thüringer Gesetzes zur 
freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im 
Jahr 2019 vom 10. Oktober 2019 (GVBl. S. 385) in der je-
weils geltenden Fassung geregelte Übertragung von Ver-
waltungsaufgaben wird aufgehoben, soweit sie die Übertra-
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gung von Verwaltungsaufgaben der Gemeinde Herrenhof 
auf die Gemeinde Georgenthal betrifft.

§ 5 
Stadt Berga/Elster und Gemeinde Wünschendorf/Elster, 

 Verwaltungsgemeinschaft "Wünschendorf/Elster" 
(Landkreis Greiz)

(1) Die Gemeinde Wünschendorf/Elster wird aus der Ver-
waltungsgemeinschaft "Wünschendorf/Elster" ausgeglie-
dert.

(2) Die Stadt Berga/Elster und die Gemeinde Wünschen-
dorf/Elster werden aufgelöst. Aus den Gebieten der auf-
gelösten Gemeinden wird eine neue Gemeinde gebildet. 
Diese ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemeinden.

(3) Die nach Absatz 2 Satz 2 neu gebildete Gemeinde führt 
den Namen "Berga-Wünschendorf" und ist berechtigt, die 
Bezeichnung "Stadt" zu führen.

(4) Der Gemeinderat der neu gebildeten Gemeinde Berga-
Wünschendorf entscheidet über den Sitz der Verwaltung.

(5) Der Name der Verwaltungsgemeinschaft "Wünschen-
dorf/Elster" wird in "Ländereck" geändert.

(6) Der Sitz der Verwaltungsgemeinschaft wird in die Ge-
meinde Seelingstädt verlegt.

(7) Zwischen der Verwaltungsgemeinschaft "Ländereck" 
und der Gemeinde Berga-Wünschendorf als Rechtsnach-
folgerin der Gemeinde Wünschendorf/Elster hat eine Aus-
einandersetzung nach § 19 stattzufinden.

§ 6 
Gemeinde Unterbodnitz sowie  

Verwaltungsgemeinschaften "Hügelland/Täler" und  
"Südliches Saaletal" (Saale-Holzland-Kreis)

(1) Die Gemeinde Unterbodnitz wird aus der Verwaltungs-
gemeinschaft "Hügelland/Täler" ausgegliedert.

(2) Die Verwaltungsgemeinschaft "Südliches Saaletal" wird 
um die Gemeinde Unterbodnitz erweitert.

(3) Zwischen der Verwaltungsgemeinschaft "Hügelland/
Täler" und der Gemeinde Unterbodnitz hat eine Ausein-
andersetzung nach § 19 stattzufinden.

§ 7 
Stadt Meiningen und Gemeinde Sülzfeld 

(Landkreis Schmalkalden-Meiningen)

(1) Die Gemeinde Sülzfeld wird aufgelöst. Das Gebiet der 
aufgelösten Gemeinde wird in das Gebiet der Stadt Mei-
ningen eingegliedert. Die Stadt Meiningen ist Rechtsnach-
folgerin der aufgelösten Gemeinde.

(2) Die in der Thüringer Verordnung über die Anerkennung 
der Vereinbarung einer erfüllenden Gemeinde zwischen 
den Gemeinden Herpf, Rippershausen, Sülzfeld und Un-
termaßfeld und der Stadt Meiningen vom 16. Juni 1995 

(GVBl. S. 242) in der jeweils geltenden Fassung anerkann-
te Übertragung von Verwaltungsaufgaben wird aufgeho-
ben, soweit sie die Übertragung von Verwaltungsaufgaben 
der Gemeinde Sülzfeld auf die Stadt Meiningen betrifft.

§ 8 
Gemeinden Unstrut-Hainich und Schönstedt 

(Unstrut-Hainich-Kreis)

(1) Die Gemeinde Schönstedt wird aufgelöst. Das Gebiet 
der aufgelösten Gemeinde wird in das Gebiet der Gemein-
de Unstrut-Hainich eingegliedert. Die Gemeinde Unstrut-
Hainich ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemeinde.

(2) § 45 a Abs. 11 ThürKO findet für das Gebiet der aufge-
lösten Gemeinde Schönstedt keine Anwendung. Für den 
Rest der laufenden gesetzlichen Amtszeit des Gemein-
derats besteht die Ortsteilverfassung der aufgelösten Ge-
meinde Schönstedt als Ortschaftsverfassung fort.

(3) Die in § 36 Abs. 5 des Thüringer Gesetzes zur freiwilli-
gen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 
2019 vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S. 795) in der je-
weils geltenden Fassung geregelte Übertragung von Ver-
waltungsaufgaben der Gemeinde Schönstedt auf die Ge-
meinde Unstrut-Hainich wird aufgehoben.

§ 9 
Stadt Amt Creuzburg und Gemeinde Frankenroda sowie 

 Gemeinden Hallungen und Südeichsfeld,  
Verwaltungsgemeinschaft "Hainich-Werratal" 

(Wartburgkreis und Unstrut-Hainich-Kreis)

(1) Die Gemeinde Frankenroda wird aufgelöst. Das Gebiet 
der aufgelösten Gemeinde wird in das Gebiet der Stadt 
Amt Creuzburg eingegliedert. Die Stadt Amt Creuzburg ist 
Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemeinde.

(2) Die Gemeinde Hallungen wird aus der Verwaltungsge-
meinschaft "Hainich-Werratal" ausgegliedert.

(3) Das bisher zum Wartburgkreis gehörende Gebiet der 
Gemeinde Hallungen wird in das Gebiet des Unstrut-Hai-
nich-Kreises eingegliedert. Zwischen dem Unstrut-Hainich-
Kreis und dem Wartburgkreis findet eine Auseinanderset-
zung nach § 20 statt.

(4) Die Gemeinde Hallungen wird aufgelöst. Das Gebiet 
der aufgelösten Gemeinde wird in das Gebiet der Gemein-
de Südeichsfeld eingegliedert. Die Gemeinde Südeichs-
feld ist Rechtsnachfolgerin der aufgelösten Gemeinde.

(5) Zwischen der Verwaltungsgemeinschaft "Hainich-Wer-
ratal " und der Gemeinde Südeichsfeld als Rechtsnachfol-
gerin der aufgelösten Gemeinde Hallungen hat eine Aus-
einandersetzung nach § 19 stattzufinden.

§ 10 
Weitere Neugliederungen

In die durch dieses Gesetz neu gegliederten Gemeinden 
können durch Gesetz weitere Gemeinden eingegliedert 
werden. Ebenso können die mit diesem Gesetz neu ge-
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gliederten Gemeinden in andere Gemeinden eingeglie-
dert oder mit anderen Gemeinden zusammengeschlos-
sen werden.

§ 11 
Erweiterung des Stadt- oder Gemeinderats

(1) Der Stadtrat der Stadt Heilbad Heiligenstadt wird für 
den Rest der gesetzlichen Amtszeit um ein Mitglied des 
Gemeinderats der aufgelösten Gemeinde Glasehausen 
und um zwei Mitglieder des Gemeinderats der aufgelös-
ten Gemeinde Hohes Kreuz erweitert.

(2) Der Stadtrat der Stadt Dingelstädt wird für den Rest der 
gesetzlichen Amtszeit um vier Mitglieder des Gemeinde-
rats der aufgelösten Gemeinde Rodeberg erweitert. Neue 
Stadtratsmitglieder nach Satz 1 können nur die Gemein-
deratsmitglieder sowie deren Nachrücker sein, die in den 
eingegliederten Gebieten der aufgelösten Gemeinden Ro-
deberg zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Eingliederung 
wahlberechtigt sind. § 9 Abs. 5 Satz 4 bis 6 ThürKO findet 
bei der Erweiterung des Stadtrats der Stadt Dingelstädt 
entsprechende Anwendung.

(3) Der Stadtrat der Stadt Mühlhausen/Thüringen wird für 
den Rest der gesetzlichen Amtszeit um ein Mitglied des 
Gemeinderats der aufgelösten Gemeinde Rodeberg er-
weitert. Neues Stadtratsmitglied nach Satz 1 kann nur ein 
Gemeinderatsmitglied sowie dessen Nachrücker sein, das 
in dem eingegliederten Gebiet der aufgelösten Gemeinde 
Rodeberg zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Eingliede-
rung wahlberechtigt war. § 9 Abs. 5 Satz 4 bis 6 ThürKO 
findet bei der Erweiterung des Stadtrats der Stadt Mühl-
hausen/Thüringen entsprechende Anwendung.

(4) Der Gemeinderat der Gemeinde Georgenthal wird für 
den Rest der gesetzlichen Amtszeit um zwei Mitglieder 
des Gemeinderats der aufgelösten Gemeinde Herren-
hof erweitert.

(5) Der Stadtrat der Stadt Meiningen wird für den Rest der 
gesetzlichen Amtszeit um ein Mitglied des Gemeinderats 
der aufgelösten Gemeinde Sülzfeld erweitert.

(6) Der Gemeinderat der Gemeinde Unstrut-Hainich wird 
für den Rest der gesetzlichen Amtszeit um sieben Mit-
glieder des Gemeinderats der aufgelösten Gemeinde 
Schönstedt erweitert.

(7) Der Stadtrat der Stadt Amt Creuzburg wird für den Rest 
der gesetzlichen Amtszeit um ein Mitglied des Gemein-
derats der aufgelösten Gemeinde Frankenroda erweitert.

(8) Der Gemeinderat der Gemeinde Südeichsfeld wird für 
den Rest der gesetzlichen Amtszeit um ein Mitglied des Ge-
meinderats der aufgelösten Gemeinde Hallungen erweitert.

(9) Soweit nach diesem Gesetz eine Gemeinde geteilt wird 
und in mehreren Gemeinden aufgeht, findet § 23 Abs. 3 
Satz 2 ThürKO entsprechende Anwendung.

§ 12 
Ortsrecht, Kreisrecht

(1) Bei der Eingliederung von Gemeinden oder Gemeinde-
teilen in eine andere Gemeinde gilt das zum Zeitpunkt der 
Eingliederung für die eingegliederten Gemeinden oder Ge-
meindeteile jeweils geltende Ortsrecht als Recht der auf-
nehmenden Gemeinde so lange fort, bis es wirksam durch 
die aufnehmende Gemeinde ersetzt wird oder aus ande-
ren Gründen außer Kraft tritt. Dieses Ortsrecht ist spätes-
tens bis zum Ablauf des auf das Inkrafttreten dieses Ge-
setzes folgenden Kalenderjahres anzupassen. Die in den 
eingegliederten Gemeindegebieten geltenden Hauptsat-
zungen treten mit dem Inkrafttreten der Eingliederungen 
außer Kraft. Für das einzugliedernde Gemeindegebiet gilt 
mit der Eingliederung die Hauptsatzung der aufnehmen-
den Gemeinde.

(2) In den neu gebildeten Gemeinden bleibt das bisher gel-
tende Ortsrecht der vormaligen Gemeinden bis zur Schaf-
fung eines neuen Ortsrechts wirksam, soweit es nicht durch 
die Gemeindeauflösungen gegenstandslos geworden ist. 
Ein neues einheitliches Ortsrecht ist in den neu gebilde-
ten Gemeinden spätestens bis zum Ablauf des auf das 
Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Kalenderjahres 
zu schaffen.

(3) Unterschiedliche Bestimmungen der Grundsteuerhe-
besätze und Gewerbesteuerhebesätze sind abweichend 
von den Absätzen 1 und 2 spätestens bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2026 anzupassen.

(4) In Gemeindegebieten, die nach diesem Gesetz aus ei-
nem Landkreis ausgegliedert und in einen anderen Land-
kreis eingegliedert werden, gilt das Kreisrecht des ab-
gebenden Landkreises als Recht des aufnehmenden 
Landkreises fort, bis es wirksam durch den aufnehmen-
den Landkreis ersetzt wird oder aus anderen Gründen 
außer Kraft tritt. Es ist spätestens bis zum Ablauf des auf 
das Inkrafttreten dieses Gesetzes folgenden Kalenderjah-
res anzupassen.

§ 13 
Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten sowie der 

Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger

(1) Für die Rechtsstellung der Beamtinnen und Beamten 
sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger der von den Neugliederungen betroffenen Ge-
meinden und Verwaltungsgemeinschaften gelten die §§ 14 
bis 18 des Thüringer Beamtengesetzes (ThürBG).

(2) Die Beamtinnen und Beamten einer aufgelösten Ge-
meinde, die vollständig in einer anderen Gemeinde auf-
geht, treten nach § 14 Abs. 1 ThürBG in den Dienst der 
vergrößerten oder neu gebildeten Gemeinde über. Das 
Beamtenverhältnis wird mit dem neuen Dienstherrn nach 
§ 15 Abs. 1 ThürBG fortgesetzt. Den Beamtinnen und Be-
amten ist die Fortsetzung des Beamtenverhältnisses durch 
den neuen Dienstherrn nach § 15 Abs. 2 ThürBG schriftlich 
zu bestätigen. Die Sätze 1 bis 3 gelten nach § 18 Abs. 1 
ThürBG entsprechend für die im Zeitpunkt der Neugliede-
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rung bei der aufgelösten Gemeinde vorhandenen Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger.

(3) Die Beamtinnen und Beamten einer aufgelösten Ge-
meinde, die vollständig in mehreren anderen Gemeinden 
aufgeht, sind nach § 14 Abs. 2 Satz 1 ThürBG anteilig in 
den Dienst der vergrößerten Gemeinden zu übernehmen. 
Dies gilt nach § 18 Abs. 1 ThürBG entsprechend für die im 
Zeitpunkt der Neugliederung bei der aufgelösten Gemein-
de vorhandenen Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger. Die an der Umbildung beteiligten Ge-
meinden haben bis zum Ablauf von sechs Monaten nach 
der Neugliederung in einem Personalüberleitungsvertrag 
Regelungen zur anteiligen Übernahme der Beamtinnen 
und Beamten nach § 14 Abs. 2 Satz 2 ThürBG sowie der 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfän-
ger nach § 18 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 2 Satz 2 
ThürBG zu treffen. In dem Vertrag ist auch die Erstattung 
von Personalkosten für die zu übernehmenden Beamtin-
nen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger zu regeln. Den Beamtinnen und 
Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfängern ist Gelegenheit zu geben, ihre Präferenz 
für einen neuen Dienstherrn zu bekunden; die vorgetrage-
ne Präferenz soll, soweit dies möglich ist, berücksichtigt 
werden. Bei der Entscheidung der beteiligten Gemeinden, 
welche Beamtinnen und Beamten im Rahmen der antei-
ligen Übernahme von welchem Dienstherrn zu überneh-
men sind, sind Kriterien der Mobilität, insbesondere die 
Entfernung zwischen Wohnung und künftiger Dienststel-
le, die tatsächliche Betreuung oder Pflege mindestens ei-
nes Kindes unter 18 Jahren oder eines sonstigen pflege-
bedürftigen Angehörigen, eine Schwerbehinderung oder 
gleichgestellte Behinderung und der Familienstand sowie 
dienstliche Belange, wie die Sicherung einer ausgewoge-
nen Personalstruktur, angemessen und ausgewogen zu 
berücksichtigen. Die Beamtinnen und Beamten sind von 
den Gemeinden, in deren Dienst sie treten sollen, nach 
§ 15 Abs. 3 ThürBG durch Verfügung zu übernehmen. Ein 
hiergegen gerichteter Rechtsbehelf hat keine aufschieben-
de Wirkung. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Liegt zum 
Zeitpunkt der Gemeindeneugliederung keine Einigung der 
beteiligten Gemeinden vor, treten die Beamtinnen und Be-
amten der aufgelösten Gemeinden zunächst in den Dienst 
der Körperschaft über, die zum Rechtsnachfolger bestimmt 
ist. Die Sätze 7 bis 10 gelten für Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger entsprechend.

(4) Sofern eine Verwaltungsgemeinschaft aufgelöst oder 
neu gegliedert wird, haben die an der Umbildung beteilig-
ten Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften bis zum 
Ablauf von sechs Monaten nach der Neugliederung in ei-
nem Personalüberleitungsvertrag Regelungen zur antei-
ligen Übernahme von Beamtinnen und Beamten nach 
§ 14 ThürBG sowie der Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger nach § 18 in Verbindung mit § 14 
ThürBG zu treffen. In dem Vertrag ist auch die Erstattung 
von Personalkosten für die zu übernehmenden Beamtin-
nen und Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfänger zu regeln. Den Beamtinnen und 
Beamten sowie Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfängern ist Gelegenheit zu geben, ihr Inter-
esse an einem Personalübergang beziehungsweise ihre 

Präferenz für einen neuen Dienstherrn zu bekunden; ein 
entsprechendes Interesse oder die vorgetragene Präfe-
renz soll, soweit dies möglich ist, berücksichtigt werden. 
Bei der Auswahl der für den Übergang vorgesehenen Be-
amtinnen und Beamten oder der Entscheidung der betei-
ligten Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften, wel-
che Beamtinnen und Beamten im Rahmen der anteiligen 
Übernahme von welchem Dienstherrn zu übernehmen 
sind, gilt Absatz 3 Satz 6 entsprechend. Die Beamtinnen 
und Beamten sind von den Gemeinden und Verwaltungs-
gemeinschaften, in deren Dienst sie treten sollen, nach 
§ 15 Abs. 3 ThürBG durch Verfügung zu übernehmen. Ein 
hiergegen gerichteter Rechtsbehelf hat keine aufschieben-
de Wirkung. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. Die Sätze 
5 bis 7 gelten für Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger entsprechend.

(5) Einigen sich die beteiligten Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften in den Fällen der Absätze 3 oder 4 
nicht bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist von sechs Mo-
naten nach § 14 Abs. 2 Satz 2 ThürBG über die Übernah-
me der betroffenen Beamtinnen und Beamten sowie nach 
§ 18 Abs. 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 2 Satz 2 ThürBG 
über die Übernahme der betroffenen Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsempfänger, entscheidet das 
Landesverwaltungsamt. Vor der Entscheidung des Landes-
verwaltungsamtes ist den Beamtinnen und Beamten sowie 
den Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fängern Gelegenheit zu geben, sich zu äußern.

(6) Für die Dauer von drei Jahren ab dem Zeitpunkt des 
Übergangs der Beamtinnen und Beamten, die keine kom-
munalen Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamten sind, ist eine 
Versetzung in den einstweiligen Ruhestand nach § 29 
Abs. 1 Satz 1 ThürBG aus Gründen, die im Zusammenhang 
mit der Neugliederung der Gemeinde oder Verwaltungsge-
meinschaft stehen, ausgeschlossen. Nach Ablauf dieses 
Zeitraums ist eine Versetzung in den einstweiligen Ruhe-
stand nur innerhalb der Frist von sechs Monaten zulässig.

(7) Die an der Neugliederung beteiligten Gemeinden und 
von einer Neugliederung betroffenen Verwaltungsgemein-
schaften nehmen ab der Verkündung dieses Gesetzes 
Ernennungen von Beamtinnen und Beamten, die keine 
Wahlbeamtinnen oder Wahlbeamten sind, nur in gegen-
seitigem Einvernehmen vor. Das gegenseitige Einverneh-
men ist darüber hinaus herzustellen, soweit in den von der 
Neugliederung betroffenen Verwaltungen ein Personalzu-
wachs durch Versetzungen oder Abordnungen aus dem 
Bereich anderer Dienstherren beabsichtigt ist, soweit eine 
solche Maßnahme über den Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Neugliederung hinaus andauern soll. Die Her-
stellung des gegenseitigen Einvernehmens ist nicht erfor-
derlich, soweit gesetzliche Rechtsansprüche Betroffener 
umzusetzen sind.

(8) Soweit der Personalübergang einen Wechsel des 
Dienstortes zur Folge hat, gilt der Übertritt oder die Über-
nahme in den Dienst der aufnehmenden Körperschaft als 
Versetzung im Sinne der umzugskostenrechtlichen und 
trennungsgeldrechtlichen Vorschriften.
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(9) Die hauptamtlichen kommunalen Wahlbeamtinnen 
und Wahlbeamten der durch dieses Gesetz aufgelösten 
Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften gelten am 
Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes auf der Grundla-
ge des § 29 Abs. 1 ThürBG als in den einstweiligen Ruhe-
stand versetzt, soweit sie die Voraussetzungen des § 32 
des Beamtenstatusgesetzes in Verbindung mit § 34 Abs. 1 
ThürBG erfüllen und nicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1 des Thü-
ringer Gesetzes über kommunale Wahlbeamte in den Ru-
hestand treten. Dabei gilt die Dienstzeit im Sinne des § 11 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Thüringer Beamtenversorgungsge-
setzes als abgeleistet, wenn die hauptamtliche kommuna-
le Wahlbeamtin beziehungsweise der hauptamtliche kom-
munale Wahlbeamte bis zum Ende ihrer beziehungsweise 
seiner regulären Amtszeit eine Dienstzeit von mindestens 
fünf Jahren erreicht hätte.

§ 14 
Rechtsstellung der Tarifbeschäftigten

(1) Die Tarifbeschäftigten einer aufgelösten Gemeinde, die 
vollständig in einer anderen Gemeinde aufgeht, werden 
in den Dienst der vergrößerten oder neu gebildeten Ge-
meinde übernommen. Die Arbeitsverhältnisse gehen mit 
dem Zeitpunkt der Neugliederung der Gemeinde in ent-
sprechender Anwendung des § 613a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB) auf die vergrößerte oder neu gebil-
dete Gemeinde über. Dies gilt auch für bestehende Aus-
bildungsverhältnisse. Tarifvertragliche Regelungen blei-
ben unberührt.

(2) Die Tarifbeschäftigten einer aufgelösten Gemeinde, 
die vollständig in mehreren anderen Gemeinden aufgeht, 
werden anteilig in den Dienst der vergrößerten Gemeinden 
übernommen. Die an dieser Umbildung beteiligten Gemein-
den haben bis zum Ablauf von sechs Monaten nach der 
Neugliederung in einem Personalüberleitungsvertrag Re-
gelungen zur anteiligen Überleitung der Tarifbeschäftigten 
zu treffen. In dem Vertrag ist auch die Erstattung von Per-
sonalkosten für die zu übernehmenden Tarifbeschäftigten 
zu regeln. Den Tarifbeschäftigten ist Gelegenheit zu geben, 
ihre Präferenz für einen neuen Arbeitgeber zu bekunden; 
die vorgetragene Präferenz soll, soweit dies möglich ist, 
berücksichtigt werden. Bei der Entscheidung der beteilig-
ten Gemeinden, welche Tarifbeschäftigten im Rahmen der 
anteiligen Übernahme von welchem Arbeitgeber zu über-
nehmen sind, sind Kriterien der Mobilität, insbesondere die 
Entfernung zwischen Wohnung und künftiger Dienststel-
le, die tatsächliche Betreuung oder Pflege mindestens ei-
nes Kindes unter 18 Jahren oder eines sonstigen pflege-
bedürftigen Angehörigen, eine Schwerbehinderung oder 
gleichgestellte Behinderung und der Familienstand sowie 
dienstliche Belange, wie die Sicherung einer ausgewoge-
nen Personalstruktur, angemessen und ausgewogen zu 
berücksichtigen. Die Tarifbeschäftigten sind von den Ge-
meinden, in deren Dienst sie treten sollen, zu überneh-
men. Ein hiergegen gerichteter Rechtsbehelf hat keine 
aufschiebende Wirkung. Liegt zum Zeitpunkt der Gemein-
deneugliederung keine Einigung der beteiligten Gemein-
den vor, treten die Tarifbeschäftigten der aufgelösten Ge-
meinde zunächst in den Dienst der Körperschaft über, die 
zum Rechtsnachfolger bestimmt ist.

(3) Sofern eine Verwaltungsgemeinschaft aufgelöst oder 
neu gegliedert wird, haben die an der Umbildung beteilig-
ten Gemeinden und Verwaltungsgemeinschaften bis zum 
Ablauf von sechs Monaten nach der Neugliederung in ei-
nem Personalüberleitungsvertrag Regelungen zur antei-
ligen Überleitung der betroffenen Tarifbeschäftigten zu 
treffen. In dem Vertrag ist auch die Erstattung von Perso-
nalkosten für die zu übernehmenden Tarifbeschäftigten zu 
regeln. Den Tarifbeschäftigten ist Gelegenheit zu geben, 
ihr Interesse an einem Personalübergang beziehungswei-
se ihre Präferenz für einen neuen Arbeitgeber zu bekun-
den; ein entsprechendes Interesse beziehungsweise die 
vorgetragene Präferenz soll, soweit dies möglich ist, be-
rücksichtigt werden. Bei der Auswahl der für den Über-
gang vorgesehenen Tarifbeschäftigten beziehungsweise 
der Entscheidung der beteiligten Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften, welche Tarifbeschäftigten im Rah-
men der anteiligen Übernahme von welchem Arbeitgeber 
zu übernehmen sind, gilt Absatz 2 Satz 5 entsprechend. 
Die Tarifbeschäftigten sind von den Gemeinden und Ver-
waltungsgemeinschaften, in deren Dienst sie treten sol-
len, zu übernehmen. Ein hiergegen gerichteter Rechtsbe-
helf hat keine aufschiebende Wirkung.

(4) Einigen sich die beteiligten Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften in den Fällen der Absätze 2 oder 3 
nicht bis zum Ablauf der gesetzlichen Frist von sechs Mona-
ten über die Übernahme der betroffenen Tarifbeschäftigten, 
entscheidet das Landesverwaltungsamt. Vor der Entschei-
dung des Landesverwaltungsamtes ist den betroffenen 
Tarifbeschäftigten Gelegenheit zu geben, sich zu äußern.

(5) Gehen im Zuge einer Neugliederung nach diesem Ge-
setz Aufgaben eines Landkreises ganz oder teilweise auf 
einen anderen Landkreis über, werden Tarifbeschäftigte 
des abgebenden Landkreises, die ausschließlich mit der 
Wahrnehmung der übergehenden Aufgaben betraut sind, 
in den Dienst des Landkreises übernommen, auf den die 
Aufgaben übergehen. Die Arbeitsverhältnisse gehen mit 
dem Zeitpunkt der Neugliederung in entsprechender An-
wendung des § 613a BGB auf den Landkreis über. Dies 
gilt auch für bestehende Ausbildungsverhältnisse. Tarifver-
tragliche Regelungen bleiben unberührt.

(6) Die bis zum Tag vor dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes erworbene Rechtsstellung der Tarifbeschäftigten, ins-
besondere im Hinblick auf erreichte tarifrechtlich maßgeb-
liche Zeiten, bleibt gewahrt.

(7) Die an der Neugliederung beteiligten Gemeinden und 
von einer Neugliederung betroffenen Verwaltungsgemein-
schaften stellen ab der Verkündung dieses Gesetzes si-
cher, dass haushaltswirksame Personalmaßnahmen im 
Tarifbereich im gegenseitigen Einvernehmen vorgenom-
men werden. § 13 Abs. 7 gilt entsprechend. Dabei ste-
hen Entfristung oder Verlängerung bestehender Arbeits-
verträge einer Neueinstellung durch den Abschluss eines 
Arbeitsvertrages gleich. § 13 Abs. 8 gilt für die übernom-
menen Tarifbeschäftigten entsprechend. Die Sätze 1 bis 
4 gelten in Fällen des Absatzes 5 entsprechend für Per-
sonalmaßnahmen eines Landkreises im Bereich der über-
gehenden Aufgaben.
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(8) Für die Dauer von drei Jahren ab dem Zeitpunkt des 
Übergangs des Arbeitsverhältnisses sind betriebsbeding-
te Kündigungen aus Gründen, die im Zusammenhang mit 
der Neugliederung stehen, ausgeschlossen. Dies gilt nicht 
für Änderungskündigungen, die wegen eines Wechsels 
des Arbeitsortes erforderlich werden. Das Recht zur Kün-
digung aus anderen Gründen bleibt unberührt.

§ 15 
Neuwahl der Personalvertretungen

In den Dienststellen der durch dieses Gesetz neu gebil-
deten und vergrößerten Gemeinden oder Verwaltungs-
gemeinschaften sind die Personalräte nach den Bestim-
mungen des Thüringer Personalvertretungsgesetzes 
(ThürPersVG) neu zu wählen, wenn sich die Zahl der Be-
schäftigten der aufnehmenden Dienststelle oder der auf-
nehmenden juristischen Person um mehr als ein Fünf-
tel geändert hat oder die regelmäßige Personalratswahl 
im Sinne des § 95 Abs. 1 Satz 1 ThürPersVG noch nicht 
stattgefunden hat.

§ 16 
Übergang und Wahl der Schwerbehindertenvertretungen

In den Dienststellen der durch dieses Gesetz neu gebil-
deten und vergrößerten Gemeinden oder Verwaltungsge-
meinschaften sind zusammen mit den ersten regelmäßigen 
Personalratswahlen nach der Neugliederung Schwerbe-
hindertenvertretungen zu wählen. Bis zur Wahl einer neu-
en Schwerbehindertenvertretung bleiben die bisherigen 
Schwerbehindertenvertretungen im Amt. Sie sind jeweils 
für die Belange der Beschäftigten der bisherigen Gemein-
den oder Verwaltungsgemeinschaften zuständig.

§ 17 
Übergang und Bestellung der 
Gleichstellungsbeauftragten

In den Dienststellen der durch dieses Gesetz neu gebil-
deten und vergrößerten Gemeinden oder Verwaltungsge-
meinschaften sind bis spätestens vor Ablauf des zweiten 
auf den Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes folgenden 
Kalendermonats vorläufige Gleichstellungsbeauftragte aus 
dem Kreise der bisherigen Gleichstellungsbeauftragten der 
an der Neugliederung beteiligten Gemeinden zu bestellen. 
Mit der Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten für die 
durch dieses Gesetz neu gebildete oder vergrößerte Ge-
meinde oder Verwaltungsgemeinschaft, die spätestens 
zwei Monate nach der ersten regelmäßigen Personalrats-
wahl nach der Neugliederung zu erfolgen hat, endet die 
Bestellung der vorläufigen Gleichstellungsbeauftragten.

§ 18 
Auseinandersetzung bei Eingliederung des Gebietes 

einer Gemeinde in mehrere Gemeinden

(1) Wird nach diesem Gesetz das Gebiet einer aufgelös-
ten Gemeinde mehreren Gemeinden zugeordnet, schlie-
ßen die aufnehmenden Gemeinden einen öffentlich-recht-
lichen Vertrag zur Regelung der Rechtsfolgen, die sich aus 
der Aufteilung des Gebietes der bisherigen Gemeinde er-
geben (Auseinandersetzungsvertrag). Der Vertrag hat ins-

besondere Regelungen zur Vermögensauseinanderset-
zung zu treffen. Für die Überleitung des Personals gelten 
die §§ 13 und 14.

(2) Das Eigentum an Grundstücken der aufgelösten Ge-
meinde geht unbeschadet der nach den Absätzen 1, 3 und 
4 vorzunehmenden Auseinandersetzung und ungeachtet 
einer in diesem Gesetz angeordneten Gesamtrechtsnach-
folge kraft Gesetzes auf die aufnehmende Gemeinde über, 
in deren Gebiet das Grundstück liegt.

(3) Bei der Zuordnung des Vermögens soll insbesonde-
re berücksichtigt werden, welcher Aufgabenerfüllung das 
Vermögen dient und in welchem Umfang die Aufgabe der 
aufgelösten Gemeinde auf die aufnehmenden Gemein-
den übergeht. In den Auseinandersetzungsvertrag können 
Regelungen für die Fälle aufgenommen werden, in denen 
ausnahmsweise ein angemessener finanzieller Ausgleich 
für den Übergang von Vermögensgegenständen geboten 
ist. Der Auseinandersetzungsvertrag kann abweichend von 
Satz 1 regeln, dass keine Aufteilung von Vermögen vorge-
nommen werden soll; Satz 2 gilt in diesem Fall entspre-
chend. Für die Beteiligung an Unternehmen der aufgelös-
ten Gemeinde im Sinne des § 71 Abs. 1 ThürKO gelten 
die Sätze 1 bis 3 entsprechend. § 5 des Thüringer Geset-
zes über die Finanzierung der staatlichen Schulen vom 
30. April 2003 findet keine Anwendung.

(4) Kommt innerhalb eines Jahres nach der Neugliederung 
der Gemeinde ein Auseinandersetzungsvertrag ganz oder 
teilweise nicht zustande, regelt das Landesverwaltungsamt 
die Auseinandersetzung nach billigem Ermessen durch 
Verwaltungsakt. Die beteiligten Gemeinden sind anzuhö-
ren. Bis zur Bestandskraft des Verwaltungsakts können die 
beteiligten Gemeinden die Auseinandersetzung durch eine 
Vereinbarung im Sinne der Absätze 1 und 3 selbst regeln.

§ 19 
Auseinandersetzung bei Ausgliederung von Gemeinden 

 aus einer Verwaltungsgemeinschaft

(1) Hat nach diesem Gesetz infolge der Ausgliederung ei-
ner oder mehrerer Gemeinden aus einer Verwaltungsge-
meinschaft eine Auseinandersetzung stattzufinden, schlie-
ßen die Beteiligten einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur 
Regelung der Rechtsfolgen (Auseinandersetzungsvertrag). 
Für die Überleitung des Personals gelten die §§ 13 und 14.

(2) Bei der Zuordnung des Vermögens soll insbesonde-
re berücksichtigt werden, welcher Aufgabenerfüllung das 
Vermögen dient und in welchem Umfang die Aufgabe von 
der Verwaltungsgemeinschaft auf die ausgegliederte Ge-
meinde oder deren Rechtsnachfolgerin übergeht. In den 
Auseinandersetzungsvertrag können Regelungen für die 
Fälle aufgenommen werden, in denen ausnahmsweise ein 
angemessener finanzieller Ausgleich für den Übergang 
von Vermögensgegenständen geboten ist. Der Auseinan-
dersetzungsvertrag kann abweichend von Satz 1 regeln, 
dass keine Aufteilung von Vermögen vorgenommen wer-
den soll. Satz 2 gilt hierfür entsprechend. § 5 des Thürin-
ger Gesetzes über die Finanzierung der staatlichen Schu-
len vom 30. April 2003 findet keine Anwendung.
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(3) Kommt innerhalb eines Jahres nach der Ausgliederung 
ein Auseinandersetzungsvertrag ganz oder teilweise nicht 
zustande, regelt die Rechtsaufsichtbehörde die Auseinan-
dersetzung nach billigem Ermessen durch Verwaltungs-
akt. Die Beteiligten sind anzuhören. Bis zur Bestandskraft 
des Verwaltungsakts können diese die Auseinanderset-
zung durch eine Vereinbarung im Sinne der Absätze 1 
und 2 selbst regeln.

§ 20 
Auseinandersetzung bei landkreisübergreifenden  

Gemeindeneugliederungen

(1) Wird nach diesem Gesetz das Gebiet einer Gemeinde 
ganz oder teilweise aus einem Landkreis ausgegliedert und 
in einen anderen Landkreis eingegliedert, hat zwischen den 
betroffenen Landkreisen eine Auseinandersetzung stattzu-
finden. Sie schließen hierzu einen Auseinandersetzungs-
vertrag zur Regelung der Rechtsfolgen, die sich aus der 
Neugliederung der Landkreisgebiete und der damit ver-
bundenen Änderung der Zuständigkeit für die Aufgaben 
im Sinne des § 86 Abs. 2 ThürKO ergeben.

(2) Das Eigentum eines Landkreises an einem Grund-
stück im ausgegliederten Gebiet geht unbeschadet der 
nach den Absätzen 1, 3 und 4 vorzunehmenden Ausei-
nandersetzung kraft Gesetzes auf den Landkreis über, 
in dessen Gebiet das Grundstück eingegliedert wird. So-
weit gesetzlich nichts Abweichendes bestimmt ist, tritt mit 
dem Eigentumsübergang der Landkreis, in dessen Gebiet 
das Grundstück eingegliedert wird, als Rechtsnachfolger 
in die mit dem Grundstück einschließlich seiner wesentli-
chen Bestandteile verbundenen öffentlich-rechtlichen Ver-
pflichtungen ein.

(3) Soweit gesetzlich nichts Abweichendes bestimmt ist 
und die Landkreise nicht Abweichendes vereinbaren, soll 
in dem Auseinandersetzungsvertrag nach Absatz 1 Satz 2 
die Zuordnung von Vermögensgegenständen danach vor-
genommen werden, welcher Aufgabenerfüllung das Ver-
mögen dient und in welchem Umfang die Aufgaben von 
dem Landkreis, dem die Gemeinde oder der Gemeinde-
teil bislang angehörten, übergehen. In den Auseinander-
setzungsvertrag nach Absatz 1 Satz 2 können Regelungen 
für die Fälle aufgenommen werden, in denen ausnahms-
weise ein angemessener finanzieller Ausgleich für den 
Übergang von Vermögensgegenständen geboten ist. Der 
Auseinandersetzungsvertrag nach Absatz 1 Satz 2 kann 
abweichend von Satz 1 regeln, dass keine Aufteilung von 
Vermögen vorgenommen werden soll; Satz 2 gilt in diesem 
Fall entsprechend. § 5 des Thüringer Gesetzes über die 
Finanzierung der staatlichen Schulen vom 30. April 2003 
findet keine Anwendung.

(4) Kommt innerhalb eines Jahres nach der Neugliede-
rung ein Auseinandersetzungsvertrag ganz oder teilwei-
se nicht zustande, regelt das Landesverwaltungsamt die 
Auseinandersetzung nach billigem Ermessen durch Ver-
waltungsakt. Die betroffenen Landkreise sind anzuhören. 
Bis zur Bestandskraft des Verwaltungsakts können diese 
die Auseinandersetzung durch eine Vereinbarung im Sin-
ne der Absätze 1 und 3 selbst regeln.

§ 21 
Wohnsitz, Einwohnerzahl und sonstige 

Berechnungsgrößen

(1) Soweit für Rechte oder Pflichten die Wohndauer oder 
der Aufenthalt im Gebiet eines Landkreises oder einer Ge-
meinde maßgebend ist, wird die bis zum Tag des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes ununterbrochene Wohn- oder Auf-
enthaltsdauer im Gebiet des bisherigen Landkreises oder 
im Gebiet einer nach den Bestimmungen dieses Geset-
zes aufgelösten Gemeinde auf die Wohn- oder Aufenthalts-
dauer in dem neuen Landkreis oder in der vergrößerten 
beziehungsweise neu gebildeten Gemeinde angerechnet.

(2) Ist für eine gesetzliche Bestimmung die Einwohnerzahl 
eines Landkreises oder einer Gemeinde maßgeblich, ist 
diese durch Addition der Einwohnerzahlen der an der je-
weiligen Neugliederung beteiligten Gebietskörperschaften 
oder der eingegliederten Teile von Gebietskörperschaften 
zu ermitteln. Ist für eine gesetzliche Bestimmung die Ein-
wohnerzahl eines Landkreises oder einer Gemeinde oder 
die Zahl der durch eine kommunale Neugliederung aufge-
nommenen Einwohnerinnen und Einwohner maßgeblich, 
gilt hinsichtlich der nach § 3 neu gegliederten Gemeinden 
und Landkreise, dass die Einwohnerinnen und Einwohner 
der Gemeinde Rodeberg zu 23,56 Prozent auf den Ortsteil 
Eigenrieden und zu 76,44 Prozent auf den Ortsteil Struth 
entfallen. Satz 2 gilt nur, soweit eine durch das Landesamt 
für Statistik festgestellte Einwohnerzahl, welche die Neu-
gliederung nach § 3 berücksichtigt, nicht vorliegt. Soweit 
nicht gesetzlich abweichend bestimmt,
1. gilt das Aufteilungsverhältnis nach Satz 2 für andere 

stichtagsbezogene Berechnungsgrößen der Gemein-
de Rodeberg entsprechend,

2. bestimmen sich Berechnungsgrößen, die nur auf Ebe-
ne der Landkreise vorliegen, für Gemeinden im Verhält-
nis von deren Einwohnerzahl zum Stand 31. Dezem-
ber 2021 zu den Einwohnerzahlen des abgebenden 
Landkreises zum Stand 31. Dezember 2021 und im 
Fall der Ortsteile der Gemeinde Rodeberg im Verhält-
nis der Einwohnerzahl nach Satz 2 zu den Einwohner-
zahlen des Unstrut-Hainich-Kreises zum Stand 31. De-
zember 2021.

§ 22 
Freistellung von Kosten

Das Land und die seiner Aufsicht unterstehenden Körper-
schaften erheben für Rechtshandlungen, die bei der Durch-
führung dieses Gesetzes notwendig werden, keine Kosten 
(Gebühren und Auslagen).

§ 23 
Mitgliedschaft in Zweckverbänden,  

Zweckvereinbarungen

(1) Bei Neugliederungen nach diesem Gesetz finden für 
die Mitgliedschaft in Zweckverbänden und die Beteiligung 
an Zweckvereinbarungen abweichend von den Regelun-
gen der Rechtsnachfolge nach diesem Gesetz die §§ 14 
und 39 ThürKGG Anwendung.
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(2) Bei Neugliederungen nach diesem Gesetz gilt § 39 
Abs. 2 ThürKGG mit der Maßgabe, dass der Zweckver-
band die neue Körperschaft nach Ablauf von einem Jahr 
und vor Ablauf von 18 Monaten seit Wirksamkeit der Neu-
gliederung ausschließen kann. Im gleichen Zeitraum kann 
die Körperschaft ihren Austritt aus dem Zweckverband ein-
seitig erklären.

(3) Für Zweckvereinbarungen gilt § 14 Abs. 2 ThürKGG mit 
der Maßgabe, dass die Kündigungsfrist ein Jahr beträgt.

(4) § 40 Abs. 3 Satz 2 ThürKGG gilt in Fällen, in denen der 
Zweckverband aufgrund der Bestimmungen dieses Ge-
setzes nur noch aus einem Mitglied besteht, mit der Maß-
gabe, dass der Zweckverband nach dem Ablauf von drei 
Jahren nach dem Inkrafttreten der Neugliederung aufge-
löst ist, sofern er zu diesem Zeitpunkt noch aus einem Mit-
glied besteht.

(5) Die Genehmigung nach § 42 Abs. 1 ThürKGG für die in 
seiner Nummer 1 genannten Änderungen der Verbands-
satzung setzt in den Fällen des Absatzes 2 voraus, dass 
der Zweckverband der Rechtsaufsichtsbehörde ein Kon-
zept für die Auseinandersetzung vorlegt, das auch die ob-
jektkonkrete Aufteilung des Vermögens sowie der Forde-
rungen und Verbindlichkeiten auf den Zweckverband und 
die Körperschaft vorsieht. Der Zweckverband ist verpflich-
tet, das Konzept für die Auseinandersetzung innerhalb von 
einem Jahr nach der Erklärung der Kündigung oder dem 
Beschluss über den Ausschluss der Rechtsaufsichtsbe-
hörde vorzulegen.

§ 24 
Haushaltswirtschaft

(1) Die nach diesem Gesetz vergrößerten und neu gebil-
deten Gemeinden erstellen die offenen Jahresrechnungen 
oder Jahresabschlüsse aller Haushaltsjahre der bisherigen 
Gemeinden. Abweichend davon erstellt die Stadt Dingel-
städt die offenen Jahresrechnungen aller Haushaltsjahre 
der bisherigen Gemeinde Rodeberg. Zuständiges Rech-
nungsprüfungsamt für die örtlichen Prüfungen der Jahres-
rechnungen und der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe 
der bisherigen Gemeinde Rodeberg bleibt das Rechnungs-
prüfungsamt des Unstrut-Hainich-Kreises. In Ansehung der 
Jahresrechnung und der Jahresabschlüsse der Eigenbe-
triebe der bisherigen Gemeinde Rodeberg bleibt der Un-
strut-Hainich-Kreis zuständige Rechtsaufsichtsbehörde.

(2) Die nach diesem Gesetz vergrößerten oder neu gebil-
deten Gemeinden erstellen für das Haushaltsjahr 2024 für 
das gesamte vergrößerte oder neu gebildete Gemeindege-
biet eine neue Haushaltssatzung. Bis zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieser Haushaltssatzung vollzieht 
1. die neu gebildete Gemeinde die Haushaltswirtschaft für 

die zusammengeschlossenen Gebiete und 
2. die vergrößerte Gemeinde die Haushaltswirtschaft auch 

für das jeweils eingegliederte Gebiet 
nach § 61 ThürKO oder § 10 des Thüringer Gesetzes über 
die kommunale Doppik (ThürKDG). § 55 Abs. 3 und 4 Thür-
KO sowie § 6 Abs. 3 und 4 ThürKDG bleiben unberührt.

(3) Für das Haushaltsjahr 2024 gelten § 59 Abs. 3, § 61 
Abs. 3, § 63 Abs. 3 und § 65 Abs. 1 Satz 2 ThürKO oder 
§ 1 Satz 1 ThürKDG in Verbindung mit § 10 Abs. 3, § 13 
Abs. 3, § 14 Abs. 3 und § 16 Abs. 1 Satz 2 ThürKDG be-
zogen auf die Haushaltssatzungen der bisherigen Gemein-
den, bis die vergrößerte oder neu gebildete Gemeinde 
eine eigene Haushaltssatzung erlässt. Im Fall der Auflö-
sung und Eingliederung einer Gemeinde in mehrere Ge-
meinden bestimmen sich die Anteile beziehungsweise die 
Stellen aus den in Satz 1 genannten Bestimmungen nach 
den zwischen den aufnehmenden Gemeinden getroffenen 
Vereinbarungen. Ist eine Vereinbarung nach Satz 2 nicht 
getroffen, bestimmen sich die Anteile im Verhältnis der je-
weiligen Einwohnerzahl der eingegliederten Gemeindetei-
le zur Gesamteinwohnerzahl der aufgelösten Gemeinde. 
Die Fortgeltung des Stellenplans nach § 61 Abs. 3 Thür-
KO oder § 13 Abs. 3 ThürKDG erfolgt in Ansehung des in 
den §§ 13 und 14 geregelten Personalübergangs.

(4) Führt eine vergrößerte oder neu gebildete Gemeinde 
ihre Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der dop-
pelten Buchführung, findet im Übrigen das Thüringer Ge-
setz über die kommunale Doppik Anwendung. Wird das 
Gebiet einer aufgelösten Gemeinde, die ihre Haushaltswirt-
schaft nach den Grundsätzen der Verwaltungsbuchführung 
geführt hat, ganz oder teilweise in eine Gemeinde einge-
gliedert oder Teil einer neu gebildeten Gemeinde, die ihre 
Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten 
Buchführung führt, gilt für die Bewertung der Vermögens-
gegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlich-
keiten und Rechnungsabgrenzungsposten der aufgelös-
ten Gemeinde § 30 ThürKDG entsprechend.

§ 25 
Kompensation von Verlusten der Landkreise infolge  
landkreisübergreifender Gemeindeneugliederungen

(1) Landkreise, deren Einwohnerzahl sich durch die Neu-
gliederungen nach diesem Gesetz insgesamt verringert, 
erhalten für die Jahre 2024 bis 2027 allgemeine Zuweisun-
gen als Kompensationszahlungen nach Absatz 2. Stichtag 
für die Bestimmung der Einwohnerzahlen ist der 31. De-
zember 2021.

(2) Im Jahr 2024 wird eine Kompensationszahlung nach 
Absatz 1 in Höhe von 50 Prozent der Summe der durch 
die Neugliederung verringerten Einnahmen aus
1. den Zuweisungen nach § 23 Abs. 1 ThürFAG,
2. den Zuweisungen nach § 12 ThürFAG und
3. der Kreis- und Schulumlage aufgrund geringerer Umla-

gegrundlagen nach den §§ 25 bis 29 ThürFAG
gewährt. Der Betrag nach Satz 1 Nr. 1 ermittelt sich aus 
der Summe der Einwohnerverluste abzüglich möglicher 
Einwohnerzuwächse aufgrund der Neugliederungen 
nach diesem Gesetz vervielfacht mit dem Einwohnerpau-
schalbetrag nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ThürFAG für 
das Jahr 2023. Der Betrag nach Satz 1 Nr. 2 ergibt sich 
aus der Summe der Einwohnerverluste abzüglich mögli-
cher Einwohnerzuwächse aufgrund der Neugliederungen 
nach diesem Gesetz vervielfacht mit dem Quotienten aus 
dem Zuweisungsbetrag nach § 12 ThürFAG des betroffe-
nen Landkreises für das Jahr 2023 und der Einwohnerzahl 
des betroffenen Landkreises. Stichtag für die Bestimmung 
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der Einwohnerzahlen nach den Sätzen 2 und 3 ist jeweils 
der 31. Dezember 2021. Der Betrag nach Satz 1 Nr. 3 er-
gibt sich aus der Summe der Umlagegrundlagenrückgän-
ge abzüglich der Umlagegrundlagenzuwächse aufgrund 
der Neugliederungen nach diesem Gesetz auf Basis des 
Jahres 2023 vervielfacht mit dem Kreis- und Schulumla-
gesatz des betroffenen Landkreises des Jahres 2023. Die 
Kompensationszahlung nach Absatz 1 beträgt
1. für das Jahr 2025 75 Prozent des Betrages nach 

Satz 1,
2. für das Jahr 2026 50 Prozent des Betrages nach 

Satz 1 und
3. für das Jahr 2027 25 Prozent des Betrages nach 

Satz 1.

(3) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 erhält der Un-
strut-Hainich-Kreis, dessen Einwohnerzahl sich durch die 
Neugliederungen nach den §§ 3 und 9 insgesamt verrin-
gert, für die Jahre 2024 bis 2029 allgemeine Zuweisungen 
als Kompensationszahlungen nach Absatz 4.

(4) Im Jahr 2024 wird dem Unstrut-Hainich-Kreis eine Kom-
pensationszahlung nach Absatz 3 in Höhe von 50 Pro-
zent der Summe der durch die Neugliederung verringer-
ten Einnahmen aus
1. den Zuweisungen nach § 23 Abs. 1 ThürFAG,
2. den Zuweisungen nach § 12 ThürFAG und
3. der Kreis- und Schulumlage aufgrund geringerer Umla-

gegrundlagen nach den §§ 25 bis 29 ThürFAG
gewährt. Die Ermittlung der Beträge erfolgt nach Ab-
satz 2 Satz 2 bis 5. Die Kompensationszahlung nach Ab-
satz 3 beträgt
1. für das Jahr 2025 90 Prozent des Betrages nach 

Satz 1,
2. für das Jahr 2026 80 Prozent des Betrages nach 

Satz 1,
3. für das Jahr 2027 60 Prozent des Betrages nach 

Satz 1,
4. für das Jahr 2028 40 Prozent des Betrages nach 

Satz 1 und
5. für das Jahr 2029 20 Prozent des Betrages nach 

Satz 1.

(5) Zuständig für Festsetzung und Auszahlung der Kom-
pensationszahlungen ist das Landesverwaltungsamt. Die 
Auszahlung der Kompensationszahlungen erfolgt jeweils 
für den gesamten Zeitraum der Kompensation bis zum Ab-
lauf des 31. März 2024 in einem Betrag. Die Zahlungen für 
die Kompensation ab dem Jahr 2025 sind der allgemeinen 
Rücklage zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der festge-
setzten Höhe aufzulösen.

§ 26 
Kompensation von Verlusten der 

Verwaltungsgemeinschaften infolge der Ausgliederung 
von Mitgliedsgemeinden

(1) Verwaltungsgemeinschaften, deren Einwohnerzahl sich 
durch die Neugliederungen nach diesem Gesetz insgesamt 
verringert, die aber nicht aufgelöst werden, erhalten für die 
Jahre 2024 bis 2027 allgemeine Zuweisungen nach Ab-
satz 2 als Kompensationszahlungen. Stichtag für die Be-
stimmung der Einwohnerzahlen ist der 31. Dezember 2021.

(2) Im Jahr 2024 wird eine Kompensationszahlung nach 
Absatz 1 in Höhe von 90 Prozent der Summe der durch 
die Neugliederung verringerten Einnahmen aus 
1. den Zuweisungen nach § 23 Abs. 1 ThürFAG und
2. der Verwaltungsgemeinschaftsumlage nach § 50 Thür-

KO
gewährt. Der Betrag nach Satz 1 Nr. 1 ermittelt sich aus 
der Summe der Einwohnerverluste abzüglich möglicher 
Einwohnerzuwächse aufgrund der Neugliederungen nach 
diesem Gesetz vervielfacht mit dem Einwohnerpauschal-
betrag nach § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 ThürFAG für das 
Jahr 2023. Der Betrag nach Satz 1 Nr. 2 ergibt sich aus 
der Summe der Einwohnerverluste abzüglich möglicher 
Einwohnerzuwächse aufgrund der Neugliederungen nach 
diesem Gesetz vervielfacht mit dem Quotienten aus der 
Gesamtumlage der Verwaltungsgemeinschaft nach § 50 
ThürKO für das Jahr 2023 und der Einwohnerzahl der Ver-
waltungsgemeinschaft. Stichtag für die Bestimmung der 
Einwohnerzahlen nach den Sätzen 2 und 3 ist jeweils der 
31. Dezember 2021. Die Kompensationszahlung nach Ab-
satz 1 beträgt
1. für das Jahr 2025  75 Prozent des Betrages nach 

Satz 1,
2. für das Jahr 2026  50 Prozent des Betrages nach 

Satz 1 und
3. für das Jahr 2027  25 Prozent des Betrages nach 

Satz 1.

(3) Zuständig für Festsetzung und Auszahlung der Kom-
pensationszahlungen ist das Landesverwaltungsamt. Die 
Auszahlung der Kompensationszahlungen erfolgt jeweils 
für den gesamten Zeitraum der Kompensation bis zum Ab-
lauf des 31. März 2024 in einem Betrag. Die Kompensa-
tionszahlungen für die Jahre 2025 bis 2027 sind bei ka-
meraler Haushaltswirtschaft der allgemeinen Rücklage 
zuzuführen und im jeweiligen Jahr in der festgesetzten 
Höhe aufzulösen; doppisch wirtschaftende Verwaltungs-
gemeinschaften bilden einen entsprechend aufzulösenden 
passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

§ 27 
Strukturbegleithilfe und besondere Entschuldungshilfe  

nach dem Thüringer Gesetz zur Förderung 
freiwilliger Gemeindeneugliederungen

Die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 des Thüringer Gesetzes zur För-
derung freiwilliger Gemeindeneugliederungen (ThürGFfG) 
vom 11. Mai 2021 (GVBl. S. 231) in der jeweils geltenden 
Fassung für die Gewährung einer Strukturbegleithilfe so-
wie und nach § 4 Abs. 2 Satz 1 Buchst. b ThürGFfG für die 
Gewährung einer besonderen Entschuldungshilfe jeweils 
vorgesehene Voraussetzung der Verpflichtung der Gemein-
de, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 53 a ThürKO 
oder § 4 ThürKDG aufzustellen, gilt im Fall der Gemeinde-
neugliederungen nach diesem Gesetz auch dann als er-
füllt, wenn die Rechtsaufsichtsbehörde nach § 53 a Abs. 1 
Satz 2 ThürKO oder § 4 Abs. 1 Satz 2 ThürKDG eine Aus-
nahme von der Verpflichtung zur Erstellung eines Haus-
haltssicherungskonzeptes zugelassen hat.
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§ 28 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe "di-
vers" oder ohne eine Angabe des Geschlechts in das Ge-
burtenregister eingetragen sind.

Artikel 2 
Änderung des Thüringer Gerichtsstandortgesetzes

Die Anlage zum Thüringer Gerichtsstandortgesetz vom 
16. August 1993 (GVBl. S. 553), das zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 7. Dezember 2022 (GVBl. S. 475) ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. In Nummer 5 Spalte 2 werden das Wort "Frankenro-
da," und das Wort "Hallungen," gestrichen.

2. In Nummer 7 Spalte 2 werden die Worte "Wünschen-
dorf/Elster," gestrichen. 

3. In Nummer 9 Spalte 2 werden die Worte "Berga/Els-
ter" durch die Worte "Berga-Wünschendorf" ersetzt.

Artikel 3 
Änderung des Thüringer Gesetzes zur Förderung  

freiwilliger Gemeindeneugliederungen 

Das Thüringer Gesetz zur Förderung freiwilliger Gemein-
deneugliederungen vom 11. Mai 2021 (GVBl. S. 231) wird 
wie folgt geändert:

 1. Nach § 4 wird folgender neue § 5 eingefügt:

"§ 5 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-
setz gelten jeweils für alle Geschlechter."

2. Der bisherige § 5 wird § 6.

Artikel 4 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Erfurt, den 14. Dezember 2023 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer

Thüringer Krebsregistergesetz (ThürKRG) 
Vom 14. Dezember 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht
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Organisationsform
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§ 2 Einrichtungen des Landeskrebsregisters Thü-
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Verordnungsermächtigungen
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Erster Abschnitt  
Organisationsform

§ 1 
Zweck des Landeskrebsregisters Thüringen

(1) Zur Verbesserung der Qualität der onkologischen Ver-
sorgung und der Bekämpfung und Erforschung von Krebs-
erkrankungen führt das für das Gesundheitswesen zu-
ständige Ministerium das Landeskrebsregister Thüringen. 
Es erfüllt die dem Land durch § 65c des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Krankenversicherung - 
(SGB V) vom 20. Dezmeber 1988 (BGBl. I S. 2477), das 
zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 16. August 2023 
(BGBl. I Nr. 217) geändert worden ist, sowie der durch § 1 
Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über Krebsregister (Krebs-
registergesetz -KRG-) vom 4. November 1994 (BGBI. I 
S. 3351) übertragenen hoheitlichen Aufgaben
1. der klinischen Krebsregistrierung, welche die Daten 

über das Auftreten, den Verlauf und die Behandlung 
von Krebserkrankungen bei Personen, die im Geltungs-
bereich dieses Gesetzes behandelt werden, behandelt 
wurden oder ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf- 
enthalt haben oder hatten, erhebt sowie

2. der epidemiologischen Krebsregistrierung, welche das 
Auftreten von Krebserkrankungen sowie die Art der Pri-
märtherapie bei Personen, die im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt haben oder hatten, erfasst.

(2) Das Landeskrebsregister Thüringen hat zur Aufgaben-
erfüllung fortlaufend und flächendeckend Daten über das 
Entstehen, das Auftreten, die Behandlung und den Ver-
lauf von Krebserkrankungen zu sammeln, zu verarbeiten, 
wissenschaftlich auszuwerten und zu publizieren sowie 
Daten für die Forschung und Gesundheitsberichterstat-
tung zur Verfügung zu stellen. Das Landeskrebsregister 
Thüringen hat regionale oder landesweite Qualitätskonfe-
renzen zu fördern, durchzuführen oder sich daran zu be-
teiligen. Im Übrigen hat das Landeskrebsregister Thürin-
gen Forschungsvorhaben, die den in Absatz 1 genannten 
Zielen dienen, zu fördern, durchzuführen oder sich dar-
an zu beteiligen.

(3) Das Landeskrebsregister Thüringen verarbeitet aus-
schließlich Daten von volljährigen Patienten, bei denen in 
Thüringen eine Krebserkrankung festgestellt wurde oder 

die in Thüringen wegen einer solchen Krebserkrankung 
behandelt werden oder wurden oder an denen in Thürin-
gen eine Nachsorgeuntersuchung oder Nachbetreuung we-
gen einer Krebserkrankung durchgeführt wurde oder die in 
Thüringen an einer Krebserkrankung verstorben sind (Be-
handlungsortregister) und Daten von volljährigen Patienten 
mit einer solchen Krebserkrankung, die mit Hauptwohnsitz 
in Thüringen gemeldet sind oder waren (Wohnortregister).

(4) Das Landeskrebsregister Thüringen hat die Vollzäh-
ligkeit, Vollständigkeit und Flächendeckung der Krebsre-
gistrierung regelmäßig zu überprüfen und darüber zu be-
richten.

§ 2 
Einrichtungen des Landeskrebsregisters 

Thüringen und deren Aufgaben

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben der landesweiten klinischen 
und epidemiologischen Krebsregistrierung in Thüringen ist 
das Landeskrebsregister Thüringen mit einer Krebsregis-
ter-Zentrale sowie einer Auswertungsstelle eingerichtet. Es 
können regionale Registerstellen eingerichtet werden. Die 
Mitarbeiter der regionalen Registerstellen sind der Krebs-
register-Zentrale für die Erfüllung der Aufgabe der klini-
schen Krebsregistrierung nach § 65c SGB V fachlich un-
terstellt. Die Auswertestelle ist fachlich unabhängig. Alle 
Einrichtungen des Landeskrebsregisters Thüringen müs-
sen jeweils unabhängig von Leistungserbringern sein, ins-
besondere in fachlicher, personeller, datenschutzrechtli-
cher und finanzieller Hinsicht.

(2) Die Krebsregister-Zentrale leitet und verwaltet das Lan-
deskrebsregister Thüringen und vertritt es nach außen. 
Sie führt die laufenden Geschäfte des Landeskrebsregis-
ters Thüringen und ist Ansprechpartnerin für alle Fragen 
zu Angelegenheiten des Landeskrebsregisters Thüringen. 
Sie ist verantwortlich für die Ausgestaltung der Ablaufor-
ganisation zur Krebsregistrierung in Thüringen sowie für 
die Umsetzung der gesetzlichen Ziele und dazu anzuwen-
dender Standards. Die Krebsregister-Zentrale nimmt dazu 
insbesondere
1. elektronische Tumormeldungen entgegen sowie 
2. den Datenaustausch mit Landeskrebsregistern ande-

rer Länder, 
3. die Beteiligung an der einrichtungs- und sektorenüber-

greifenden Qualitätssicherung, 
4. die Übermittlung der erforderlichen epidemiologischen 

und klinischen Daten an die Auswertungsstelle, 
5. die Bereitstellung von Daten für die Versorgungsfor-

schung und zur Gesundheitsberichterstattung, 
6. die Erfassung von Daten für die epidemiologische 

Krebsregistrierung, 
7. den Abgleich mit den beim Landesrechenzentrum ab-

gerufenen Melderegisterdaten und von den Gesund-
heitsämtern elektronisch zu übermittelnden Toten-
scheine, 

8. die Abrechnung der Krebsregisterpauschale und der 
Meldevergütung mit den Kostenträgern, 

9. die Auszahlung der Meldevergütung an die meldende 
Person oder die meldende Einrichtung, 

10. die Auswertung und Rückmeldung der Auswertungs-
ergebnisse an die Leistungserbringer, 
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11. den Datenabgleich zur Feststellung vergleichbarer Er-
krankungsfälle auf Anfrage eines behandelnden Arztes 
und die Rückmeldung an diesen,

12. die Bereitstellung von Patientendaten an Leistungs-
erbringer zur Förderung der interdisziplinären Zusam-
menarbeit und der Zusammenarbeit mit zertifizierten 
Zentren und weiteren Leistungserbringern in der On-
kologie,

13. die Übermittlung der Daten nach § 5 des Bundeskrebs-
registerdatengesetzes (BKRG) vom 10. August 2009 
(BGBl. I S. 2702, 2707), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3890) ge-
ändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 
an das beim Robert Koch-Institut eingerichtete Zent-
rum für Krebsregisterdaten gemäß § 65c Abs. 1 Satz 2 
Nr. 8 SGB V und

14. den Datenaustausch mit den regionalen Registerstellen 
vor. Die Krebsregister-Zentrale verwaltet die zur Meldung 
und Abrechnung notwendigen Angaben der Meldeverpflich-
teten. Die Krebsregister-Zentrale kann die Meldeverpflich-
teten über ihre Pflichten gemäß § 6 nach eigenem Ermes-
sen informieren. Die Krebsregister-Zentrale unterstützt die 
Meldeverpflichteten in technischen Fragen bei der Über-
mittlung der notwendigen Patientendaten nach § 6. Der 
Krebsregister-Zentrale obliegen zudem die Organisation 
und Umsetzung der weiteren Aufgaben nach § 1 Abs. 2.

(3) Die regionalen Registerstellen des Landeskrebsregis-
ters Thüringen übernehmen die Aufgabe der
1. Erfassung von der Krebsregister-Zentrale zugewiese-

ner Tumormeldungen,
2. Bereinigung von Dubletten,
3. Überprüfung gemeldeter Daten auf Qualität, Schlüs-

sigkeit und Vollständigkeit und, soweit erforderlich, de-
ren Berichtigung.

Das Personal der regionalen Registerstelle verarbeitet die 
Daten nach § 5 nur für die in Satz 1 genannten Zwecke, so-
fern es keine weiteren Weisungen der Krebsregister-Zen-
trale erhält. Die regionalen Registerstellen haben sicher-
zustellen, dass kein Leistungserbringer Einfluss auf deren 
Tätigkeit nehmen kann, so dass die objektive Erfassung 
und Nutzung der Daten zur Erreichung der gesetzlich fest-
geschriebenen Ziele der Krebsregistrierung gewährleistet 
ist. Die Krebsregister-Zentrale kann Aufgaben der regiona-
len Registerstellen, auch in Teilen, übernehmen

(4) Die Auswertungsstelle wertet nach § 65c Abs. 7 SGB V 
die Daten jährlich landesbezogen aus und erstellt den Be-
richt nach § 14 Abs. 1. Sie verarbeitet die ihr im Rahmen 
der epidemiologischen Krebsregistrierung zugewiesenen 
Daten. Die Auswertungsstelle kann im Einvernehmen mit 
dem Beirat mit eigenen wissenschaftlichen Studien zur 
Qualitätssicherung in der Krebsbehandlung und Krebs-
ursachenforschung beitragen. Das Landeskrebsregister 
Thüringen kann die Aufgaben der Auswertungsstelle ei-
ner weiteren Stelle übertragen.

§ 3 
Beleihung und Finanzierung

(1) Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministeri-
um überträgt einer juristischen Person des Privatrechts 
die Durchführung der in § 1 genannten Aufgaben und be-

leiht diese mit den zur Durchführung hoheitlicher Aufga-
ben erforderlichen Befugnissen. Die Übertragung hoheit-
licher Aufgaben erfolgt durch öffentlich-rechtlichen Vertrag 
(Beleihungsvertrag), in welchem die beliehene Person den 
Vollzug der Bestimmungen dieses Gesetzes ab der Über-
nahme der Durchführung hoheitlicher Aufgaben verbindlich 
zusichert. Die beliehene Person untersteht der Fach- und 
Rechtsaufsicht des für das Gesundheitswesen zuständi-
gen Ministeriums.

(2) Im Beleihungsvertrag sind alle wesentlichen Rechte 
und Pflichten der Vertragspartner zu regeln. Insbesonde-
re muss der Beleihungsvertrag sicherstellen, dass
1. im Landeskrebsregister Thüringen jederzeit die zur ord-

nungsgemäßen Durchführung der übertragenen Aufga-
ben erforderlichen personellen, sachlichen, baulichen 
und organisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind,

2. das eingesetzte Personal über die dafür notwendige 
Fachkunde und persönliche Eignung verfügt und ar-
beitsvertraglich an dieses Gesetz und an die Weisun-
gen der Fach- und Rechtsaufsicht gebunden sowie im 
Rahmen der Aufgabenerfüllung nach diesem Gesetz 
auf das Datengeheimnis verpflichtet wird.

(3) Ein Anspruch auf Beleihung besteht nicht. Eine Belei-
hung kann jederzeit widerrufen werden. Die beliehene Per-
son ist, soweit sie aufgrund der Beleihung tätig wird, Be-
hörde. Klagen sind gegen die beliehene Person zu richten.

(4) Die juristische Person des Privatrechts nach Absatz 1 
kann von den bisherigen Trägerkrankenhäusern betrie-
ben werden. Sie ist als eine gemeinsame gemeinnützige 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) einzu-
richten. Die gGmbH hat ausschließlich steuerbegünstigte 
Zwecke zu verfolgen. Die Fach- und Rechtsaufsicht des 
für das Gesundheitswesen zuständigen Ministeriums er-
streckt sich auf die Geschäftsführung und die weiteren 
zeichnungsberechtigten Personen der gGmbH. Änderun-
gen des Gesellschaftsvertrags der gGmbH nach § 53 des 
Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung (GmbHG) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 4123-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
22. Februar 2023 (BGBl. I Nr. 51) geändert worden ist, und 
die Ausübung der Bestimmungsrechte der Gesellschafter 
nach § 46 Nr. 1 und 5 bis 8 GmbHG bedürfen der vorheri-
gen Zustimmung der Rechts- und Fachaufsicht. Darüber 
hinaus ist über wichtige Beschlussfassungen das Beneh-
men mit der Rechts- und Fachaufsicht herzustellen. Die 
Geschäftsführung erstattet regelmäßig, mindestens halb-
jährlich, der Fach- und Rechtsaufsicht Bericht.

(5) Das Landeskrebsregister Thüringen hat jährlich einen 
Wirtschaftsplan und eine Jahresrechnung aufzustellen. Im 
Wirtschaftsplan und in der Jahresrechnung ist zwischen der 
klinischen Krebsregistrierung nach § 65c Abs. 1 SGB V und 
der epidemiologischen Krebsregistrierung zu unterschei-
den. Die klinische Krebsregistrierung wird durch fallbezo-
gene Krebsregisterpauschalen nach § 65c Abs. 4 Satz 2 
bis 4 SGB V sowie Zuschüsse des Landes zu den trotz Be-
achtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit durch die Krebsregisterpauschalen nicht gedeck-
ten Betriebskosten sowie durch Gebühren, Mittel Dritter 
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und Spenden finanziert. Die fallbezogenen Krebsregister-
pauschalen werden durch die Krebsregister-Zentrale ver-
einnahmt. Die epidemiologische Krebsregistrierung wird 
durch Zuschüsse das Landes sowie Spenden, Gebühren 
und Zuschüsse finanziert.

§ 4 
Beirat

(1) Zur fachlichen und wissenschaftlichen Begleitung der 
Krebsregistrierung in Thüringen ist beim Landeskrebsre-
gister Thüringen ein ehrenamtlicher Beirat eingerichtet. 
Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zu-
stimmung des für das Gesundheitswesen zuständigen Mi-
nisteriums bedarf.

(2) Dem Beirat soll je ein Vertreter
1. der von der Deutschen Krebsgesellschaft e.V. zertifi-

zierten Onkologischen Zentren in Thüringen,
2. der Thüringischen Krebsgesellschaft e. V.,
3. der Landesverbände der Krankenkassen,
4. der Ersatzkassen,
5. des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen,
6. der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen,
7. der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Thüringen,
8. der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen e. V.,
9. der Landesärztekammer Thüringen,
10. der Landeszahnärztekammer Thüringen,
11. der Ostdeutschen Psychotherapeutenkammer und
12. des für das Gesundheitswesen zuständigen Ministe-

riums sowie
je ein sachverständiger Vertreter der Fachgebiete Epide-
miologie, klinische Onkologie und Medizininformatik ange-
hören. Der Beirat kann bei Bedarf weiteren wissenschaftli-
chen Sachverstand hinzuziehen. Die in Satz 1 genannten 
Stellen schlagen jeweils einen Vertreter sowie dessen 
Stellvertreter vor, die durch das für das Gesundheitswe-
sen zuständige Ministerium berufen werden. Näheres ist 
in der Geschäftsordnung nach Absatz 1 Satz 2 zu regeln. 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die In-
formationsfreiheit erfüllt die Funktion eines beratenden 
Beiratsmitglieds, welches aufgrund seiner Funktion als 
kontrollierendes Gremium im Datenschutz auf eine Stimm-
berechtigung verzichtet.

§ 5 
Geltungsbereich der Datenerfassung, 

Begriffsbestimmungen

(1) Daten nach den Absätzen 2 bis 6 werden von Patien-
ten, die wegen einer Krebserkrankung nach § 65c SGB V
1. in Thüringen behandelt werden (Behandlungsortbe-

zug) oder
2. ihren Hauptwohnsitz in Thüringen haben oder hatten 

(Wohnortbezug) und
3. die nach § 65c Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 SGB V nicht an das 

Kinderkrebsregister zu melden sind,
auf Grundlage des bundesweit einheitlichen Datensatzes 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e. V. und 
der Gesellschaft der epidemiologischen Krebsregister in 
Deutschland e. V. sowie ihn jeweils ergänzender Module 
(bundeseinheitlicher onkologischer Basisdatensatz) nach 
Maßgabe dieses Gesetzes erfasst.

(2) Identitätsdaten im Sinne dieses Gesetzes sind folgende, 
die Identifizierung des Patienten ermöglichende Angaben: 
1. Familienname, Vorname, frühere Namen,
2. Geburtsdatum,
3. Geschlecht,
4. Anschrift zum Zeitpunkt der Meldung, frühere Anschrif-

ten und aktuelle Anschrift (Postleitzahl, Wohnort, Ge-
meindekennziffer, Straße, Hausnummer),

5. Datum der Tumordiagnose,
6. Sterbedatum,
7. Beihilfenummer und Name der zuständigen Beihilfe-

festsetzungsstelle für beihilfeberechtigte oder berück-
sichtigungsfähige Personen nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften,

8. Institutskennzeichen der Krankenkasse und gegebe-
nenfalls des beauftragten Dienstleisters,

9. Krankenversicherung und Versicherungsnummer oder 
Versichertenvertragsnummer privat Versicherter und

10. Referenznummern.

(3) Klinische Daten im Sinne dieses Gesetzes sind Daten in 
Bezug auf die Diagnose, die Behandlung, den Verlauf und 
den Abschluss von bösartigen Neubildungen einschließlich 
ihrer Frühstadien sowie von gutartigen Tumoren des zen-
tralen Nervensystems nach Kapitel II der Internationalen 
statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwand-
ter Gesundheitsprobleme (ICD-Schlüssel). Klinische Da-
ten sind weiterhin Geburtsdatum, Sterbedatum, Geschlecht 
und Postleitzahl mit Ortsnamen oder Gemeindeziffer.

(4) Meldungsbezogene Daten im Sinne dieses Gesetzes 
sind folgende Angaben:
1. Herkunft der Meldung (Nachname, Vorname der mel-

denden Person, Name und Adresse der meldenden 
Einrichtung mit Postleitzahl, Name des Ortes, Straße, 
Hausnummer, Telefonnummer),

2. Datum und Zeitpunkt der Meldung und des Meldean-
lasses,

3. außer im Fall des § 6 Abs. 3 die Information des Pati-
enten nach § 8,

4. im Fall des § 6 Abs. 3 die Angabe der meldepflichtigen 
Person oder Einrichtung, die das diagnostische Tätig-
werden veranlasst hat,

5. Institutskennzeichen des Krankenhauses,
6. lebenslange Arztnummer (LANR) und Betriebsstätten-

nummer des Vertragsarztes (BSNR),
7. sonstige auf die meldende Stelle bezogene Referenz-

nummern.

(5) Referenznummern im Sinne dieses Gesetzes sind je 
nach Kontext und Einrichtung Nummern- oder Zeichenfol-
gen, die im Hinblick auf Patienten, deren Erkrankung oder 
die meldende Stelle verwendet werden und zur eindeuti-
gen Identifizierung und Verknüpfung von Datensätzen in-
nerhalb des Datenbank- und Dateisystems der Melden-
den, dem Krebsregister und der Auswertungsstelle genutzt 
werden können.

(6) Meldeanlässe im Sinne dieses Gesetzes sind die Sach-
verhalte in Bezug auf die Diagnose, die Behandlung und 
den Verlauf der nach Absatz 3 zu erfassenden Krankhei-
ten der in Absatz 1 genannten Personen, die eine Melde-
verpflichtung auslösen. Diese sind:



 Nr. 15 - Tag der Ausgabe: Erfurt, den 22. Dezember 2023     361

1. die Stellung der Diagnose nach hinreichender klini-
scher Sicherung,

2. die histologische, zytologische oder labortechnische 
Sicherung der Diagnose,

3. der Beginn sowie der Abschluss einer therapeutischen 
Maßnahme,

4. die Feststellung einer Änderung des Erkrankungs-
status,

5. das Ergebnis der Nachsorge beziehungsweise Nach-
betreuung, 

6. der Tod.
Ergänzend zu Satz 1 stellt Satz 2 Nr. 4 und 5 einen Mel-
deanlass dar, wenn es sich bei einer Krebserkrankung um 
eine nichtmelanotische Hautkrebsart oder deren Frühsta-
dien mit ungünstiger Prognose (ICD-10 C 44 oder D 04) 
handelt.

(7) Epidemiologische Daten, soweit nicht durch Rechts-
verordnung gesondert geregelt, im Sinne dieses Geset-
zes sind folgende, pseudonymisierte Angaben zu einem 
Patienten:
1. der Monat und das Jahr der Geburt,
2. das Geschlecht,
3. die Postleitzahl mit Ortsnamen und Gemeindeziffer,
4. die Staatsangehörigkeit,
5. die Tumordiagnose (Topographie einschließlich Haupt-, 

Neben- und Seitenlokalisation, Morphologie einschließ-
lich des histopathologischen Grads der Turmorausbrei-
tung sowie tumorspezifische Prognosemarker) im Klar-
text und nach dem ICD-Schlüssel einschließlich der 
Versionserkennung des Schlüssels,

6. der Tag, der Monat, das Jahr und der Anlass der Tu-
mordiagnose,

7. der Tag, der Monat und das Jahr des Todes,
8. das Stadium der Erkrankung,
9. frühere Tumordiagnosen,
10. die Diagnosesicherung,
11. die Art der Primärtherapie,
12. die Todesursachen und
13. die durchgeführte Autopsie.

(8) Pseudonymisierte Daten im Sinne dieses Gesetzes sind 
Identitätsdaten, die durch eine einer bestimmten Person 
zugeordnete Zeichenfolge ersetzt sind, damit die Identi-
tät dieser Person ohne Nutzung der verwendeten Zuord-
nungsfunktion nicht mehr oder nur mit unverhältnismäßig 
hohem Aufwand bestimmt werden kann.

(9) Leistungserbringer im Sinne dieses Gesetzes sind Ärz-
te, Zahnärzte, Krankenhäuser sowie andere medizinische 
Einrichtungen und Institutionen, die an der Krankenversor-
gung teilnehmen.

(10) Auf dieses Gesetz finden im Übrigen die Begriffsbe-
stimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 des Europä-
ischen Parlamentes und des Rates vom 27. April 2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (DSGVO) (ABI. L 
119 vom 4.5.2016, S. 1, L314 vom 22.11.2016, S. 72) An-
wendung.

Zweiter Abschnitt 
Klinische Krebsregistrierung

§ 6 
Meldepflicht

(1) In Thüringen tätige Ärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser 
sowie andere medizinische Einrichtungen und Institutionen, 
die an der Krankenversorgung teilnehmen, sind verpflich-
tet, die bei ihnen nach § 5 Abs. 2 bis 6 erhobenen oder 
vorliegenden Daten zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spä-
testens jedoch vier Wochen nach hinreichend gesichertem 
Meldeanlass, an die Krebsregister-Zentrale zu übermitteln. 
Soweit der bundeseinheitliche onkologische Basisdaten-
satz psychotherapeutische Behandlungsmaßnahmen vor-
sieht, besteht die Meldepflicht auch für in Thüringen tätige 
Psychologische Psychotherapeuten.

(2) Für die Meldung und Übermittlung dürfen sich die nach 
Absatz 1 und 3 Meldeverpflichteten in begründeten Fäl-
len, insbesondere zur Sicherstellung der Vollzähligkeit, 
Vollständigkeit und angemessener Datenqualität sowie 
der Einhaltung der Meldefrist nach Absatz 1 Satz 1, durch 
das Dokumentationspersonal der Krebsregister-Zentrale 
oder von ihr zugewiesenen regionalen Registerstelle un-
terstützen lassen. In dem hierfür erforderlichen Umfang 
dürfen die Meldeverpflichteten personenbezogene Pati-
entendaten dem Dokumentationspersonal gegenüber of-
fenlegen; das Dokumentationspersonal hat über das, was 
ihnen dabei bekannt wird, auch über den Tod des Patien-
ten hinaus zu schweigen.

(3) Pathologen und andere Ärzte ohne direkten Patienten-
kontakt mit Betriebsstätte in Thüringen unterliegen eben-
falls der Meldepflicht nach Absatz 1. Da sie mangels unmit-
telbaren Patientenkontakts die Information nach § 8 nicht 
durchführen können, haben sie den Arzt, auf dessen Ver-
anlassung sie tätig wurden, über die erfolgte Meldung zu 
informieren; dessen Verpflichtung aus dem Absatz 1 bleibt 
bestehen. Die Zuordnung der Meldung im Sinne der Aus-
lösung einer fallbezogenen Krebsregisterpauschale liegt 
im Einzugsbereich des Arztes oder der Institution, auf des-
sen Veranlassung sie tätig wurden.

(4) Stammt die Meldung von einer Person, die keinen un-
mittelbaren Kontakt mit der betroffenen Person hat, und 
erhält das Landeskrebsregister Thüringen von der Per-
son, die unmittelbaren Kontakt mit der betroffenen Per-
son hat, innerhalb von acht Wochen keine Meldung, darf 
die Krebsregister-Zentrale sie zur Abgabe einer Meldung 
auffordern, wenn sie nach Absatz 1 meldepflichtig ist. Zur 
Identifizierung der betroffenen Person dürfen in der Auf-
forderung neben klinischen Daten nur das Geschlecht der 
betroffenen Person, Monat und Jahr ihrer Geburt sowie 
Monat und Jahr der Tumordiagnose verwendet werden.

(5) Stellt eine meldende Person fest, dass die gemeldeten 
Daten zu einer Person unvollständig oder unrichtig sind, 
ist diese verpflichtet, die zu berichtigenden Daten an die 
Krebsregister-Zentrale zu übermitteln.

(6) Einen Meldeanlass im Sinne dieses Gesetzes stellen 
bereits ab 1. Januar 2023 die Feststellung einer Änderung 
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des Erkrankungsstatus und das Ergebnis der Nachsorge 
beziehungsweise Nachbetreuung dar, wenn es sich bei 
einer Krebserkrankung um eine nichtmelanotische Haut-
krebsart oder deren Frühstadien mit ungünstiger Progno-
se (ICD-10 C 44 oder D 04) handelt.

§ 7 
Inhalt und Form der Meldungen

(1) Der zu meldende Datensatz bestimmt sich unbescha-
det des § 5 Abs. 6 Satz 3 nach § 65c Abs. 1 Satz 3 SGB V 
nach dem bundeseinheitlichen onkologischen Basisda-
tensatz und seiner ergänzenden Module in der im Bun-
desanzeiger aktuell veröffentlichten Fassung. Die Krebs-
register-Zentrale veröffentlicht die Fundstelle des jeweils 
geltenden Basisdatensatzes und ihn ergänzender Modu-
le in geeigneter Form. Zusätzlich muss jede Meldung die 
Angabe enthalten, ob die Informationspflichten nach § 8 
erfüllt wurden oder falls dies nicht erfolgt ist, den Grund 
hierfür. Weiterhin muss jede Meldung den für die Abrech-
nung erforderlichen Datensatz enthalten.

(2) Die Meldungen nach § 6 Abs. 1 oder 3 können nur auf 
elektronischem Weg erfolgen, mittels eines von der Krebs-
register-Zentrale unentgeltlich zur Verfügung gestellten 
Programms oder anderer von der Krebsregister-Zentrale 
anerkannter Softwaremodule.

§ 8 
Informationspflichten, Widerspruchsrecht

(1) Der Patient oder sein gesetzlicher Vertreter ist durch 
die meldeverpflichtete Person oder Einrichtung nach § 6 
Abs. 1 oder 3 vor der ersten Übermittlung ihrer Daten über 
die beabsichtigte Meldung und den Zweck der Meldung so-
wie sein Recht auf Auskunft und Berichtigung zu informie-
ren. Auf Wunsch der betroffenen Patienten ist dabei auch 
ein Ausdruck der zu übermittelnden Daten auszuhändigen. 
Die erfolgte Information ist in der Patientenakte zu doku-
mentieren. Die meldeverpflichtete Person oder Einrich-
tung ist auch nach einer bereits erfolgten Meldung nach 
Absatz 3 verpflichtet, den Patienten oder seinen gesetz-
lichen Vertreter zu informieren. Der Patient oder sein ge-
setzlicher Vertreter ist darauf hinzuweisen, dass ihm ein Wi-
derspruchsrecht gegen die dauerhafte Speicherung seiner 
Identitätsdaten im Landeskrebsregister Thüringen zusteht.

(2) Der Widerspruch nach Absatz 1 Satz 6 muss gegenüber 
dem Landeskrebsregister Thüringen oder gegenüber einer 
meldeverpflichteten Person oder Einrichtung zur Weiterlei-
tung an das Landeskrebsregister Thüringen eingelegt wer-
den. Der Widerspruch betrifft bereits erfasste sowie künftig 
eingehende Identitätsdaten. Erfolgt der Widerspruch ge-
genüber einer meldeverpflichteten Person oder Einrich-
tung, so hat diese den Widerspruch im Rahmen der Mel-
dung oder unverzüglich nach Kenntnis des Widerspruchs 
dem Landeskrebsregister Thüringen mitzuteilen. Die Mit-
teilung über den Widerspruch ist im Landeskrebsregister 
Thüringen dauerhaft zu speichern. Der Widerruf des Wi-
derspruchs muss ausdrücklich gegenüber dem Landes-
krebsregister Thüringen erfolgen.

(3) Legt der Patient Widerspruch nach Absatz 1 Satz 6 ein, 
sind seine Identitätsdaten im Landeskrebsregister Thürin-
gen unverzüglich zu pseudonymisieren, sobald sie für Zwe-
cke der Verarbeitung, der Abrechnung, der Übermittlung 
der epidemiologischen Daten an die Auswertestelle oder 
aufgrund anderer gesetzlicher Vorschriften nicht mehr be-
nötigt werden. Wurden die Identitätsdaten des Patienten 
vor Einlegung des Widerspruchs bereits an ein anderes 
Landeskrebsregister übermittelt, so ist dieses über den 
erfolgten Widerspruch zu informieren. Sind die Identitäts-
daten zu Forschungszwecken an einen Dritten übermittelt 
worden, ist dieser über den Widerspruch zu informieren; 
der Dritte hat unverzüglich nach Erhalt der Information die 
Identitätsdaten zu löschen.

(4) Abweichend von Absatz 1 dürfen Meldeverpflichtete 
von einer Information des Patienten absehen, wenn die-
ser wegen der Gefahr einer anderenfalls eintretenden er-
heblichen Gesundheitsverschlechterung über das Vorlie-
gen einer Krebserkrankung nicht unterrichtet werden sollte. 
Das Absehen von der Information ist in der Patientenak-
te zu dokumentieren. Wird der Patient nach der Übermitt-
lung seiner Daten über die Krebserkrankung aufgeklärt, ist 
die Information nach Absatz 1 unverzüglich nachzuholen.

(5) Diagnostizierende Einrichtungen haben die Person oder 
Einrichtung, die das diagnostische Tätigwerden veranlasst 
hat, über eine vorgenommene Meldung an das Landes-
krebsregister Thüringen zu informieren und sie auf ihre 
Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 hinzuweisen. Die in den di-
agnostizierenden Einrichtungen ärztlich oder zahnärztlich 
tätigen Personen sowie deren berufsmäßig tätigen Ge-
hilfen sind insoweit von ihrer Schweigepflicht entbunden.

§ 9 
Recht auf Berichtigung

Stellt eine Person fest, dass die über sie gespeicherten Da-
ten unrichtig sind, hat sie einen Anspruch auf Berichtigung. 
Der Antrag auf Berichtigung ist an die meldende Person 
oder Einrichtung zu richten. Diese ist verpflichtet, die bean-
tragte Berichtigung zu prüfen. Die berichtigten Daten sind 
von der meldenden Person oder Einrichtung an das Lan-
deskrebsregister Thüringen zu übermitteln. Die Frist des 
§ 6 Abs. 1 gilt für die Übermittlung der berichtigten Daten 
entsprechend. Das Landeskrebsregister Thüringen ersetzt 
die jeweils zu berichtigenden Angaben innerhalb von vier 
Wochen nach Eingang.

§ 10 
Meldevergütung

(1) Für jede vollständige Meldung nach § 6 Abs. 1, 3 und 
6 zahlt das Landeskrebsregister Thüringen an die mel-
dende Person oder Einrichtung als Aufwandsentschädi-
gung eine Meldevergütung, deren Höhe sich nach § 65c 
Abs. 6 SGB V richtet. Dies inkludiert Meldungen prognos-
tisch ungünstiger nichtmelanotischer Hautkrebsarten und 
ihrer Frühstadien (ICD-10 C44 und D04). Die Zahlung der 
Meldevergütung ist ausgeschlossen, wenn die in der Mel-
dung enthaltenen Informationen dem Landeskrebsregis-
ter Thüringen bereits durch eine andere meldepflichtige 
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Person oder eine andere meldepflichtige Einrichtung voll-
ständig gemeldet wurden.

(2) Für die Durchführung von Meldungen nach § 6 Abs. 2 
entsteht eine Aufwandsentschädigung in Höhe einer Mel-
devergütung. Diese steht der unterstützenden Stelle, ent-
weder der regionalen Registerstelle oder der Krebsregis-
ter-Zentrale des Landeskrebsregisters Thüringen zu.

(3) Besteht ein Anspruch auf Meldevergütung, zahlt das 
Landeskrebsregister Thüringen die Meldevergütung an die 
meldende Person oder Einrichtung, spätestens sechs Mo-
nate nach fristgerechtem Eingang der Meldung.

§ 11 
Verarbeitung bestehender Daten

(1) Der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes rechtmäßig 
erhobene Datenbestand der bisherigen regionalen klini-
schen Krebsregister wird auf das Landeskrebsregister Thü-
ringen übertragen. Die Gesamtheit dieser Datenbestände 
steht der klinischen und epidemiologischen Krebsregistrie-
rung zur Aufgabenerfüllung nach diesem Gesetz zur Verfü-
gung. Die übertragenen Datensätze der bisherigen regio-
nalen klinischen Krebsregister sind dort zu löschen, soweit 
diese nicht im Rahmen der direkten Behandlung des Pati-
enten als Leistungserbringer erhoben wurden.

(2) Um eine Auswertung der bestehenden Daten auf Lan-
desebene zu ermöglichen, dürfen die übertragenen Da-
tenbestände zur Erkennung von Dubletten durch das 
Landeskrebsregister Thüringen abgeglichen und konso-
lidiert werden.

§ 12 
Datenqualität

(1) Das Landeskrebsregister Thüringen hat die ihm nach 
§ 6 Abs. 1 und 3 gemeldeten Daten auf Schlüssigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen sowie unvollständige oder 
nicht schlüssige Meldungen abzulehnen und die melden-
de Person oder Einrichtung hierüber zu informieren. Die 
Krebsregister-Zentrale oder die regionalen Registerstel-
len können zur Vervollständigung unvollständig gemelde-
ter Daten und zur Prüfung und eventuellen Korrektur nicht 
schlüssiger Daten die meldepflichtige Person zur Berichti-
gung oder Klarstellung auffordern und dafür die Daten nach 
§ 5 Abs. 4 sowie die meldestellenbezogene Referenznum-
mer und Transaktionsnummer verwenden. Werden abge-
lehnte Meldungen nicht innerhalb von drei Monaten nach 
der Information an die meldende Person oder Einrichtung 
über die Ablehnung von dieser vervollständigt oder korri-
giert, sind sie zu löschen.

(2) Das Landeskrebsregister Thüringen ist verpflichtet, 
Maßnahmen zur laufenden Sicherung der Qualität der 
verarbeiteten und ausgewerteten Daten durchzuführen.

§ 13 
Verarbeitung von Klardaten

(1) Das Landeskrebsregister Thüringen ist berechtigt, Iden-
titätsdaten, die ihm nach Maßgabe dieses Gesetzes über-

mittelt wurden, personenbezogen mit Klarnamen entge-
genzunehmen, für die nachfolgend beschriebenen Zwecke 
unter Beibehaltung des Personenbezugs und des Klarna-
mens zu speichern und sie in der jeweils aktuellen Fas-
sung personenbezogen mit Klarnamen
1. an ein Landeskrebsregister eines anderen Landes zu 

übermitteln, wenn bei Patienten Hauptwohnsitz und 
Behandlungsort in den Einzugsgebieten verschiede-
ner klinischer Krebsregister liegen und der Haupt-
wohnsitz oder ein Behandlungsort mit Einzugsgebiet 
des klinischen Krebsregisters eines anderen Landes 
liegt oder lag,

2. für die epidemiologische Krebsregistrierung nach § 18 
verarbeiten oder an das für den gewöhnlichen Aufent-
halt des Patienten zuständige epidemiologische Krebs-
register zu übermitteln,

3. an Krankenkassen, private Krankenversicherungen so-
wie die zuständigen Träger der Kosten in Krankheits-, 
Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften in dem Umfang zu übermitteln, wie dies 
für Zwecke der Abrechnung der fallbezogenen Krebs- 
registerpauschale nach § 65c Abs. 4 oder der Melde-
vergütung nach § 65c Abs. 6 SGB V erforderlich ist.

(2) Die privaten Krankenversicherungen dürfen die nach 
Absatz 1 Nr. 3 übermittelten Daten zum Zwecke der Ab-
rechnung verarbeiten und dem Landeskrebsregister Thü-
ringen mitteilen, ob für den gemeldeten Patienten Versiche-
rungsschutz besteht. Die Träger der Kosten in Krankheits-, 
Pflege- und Geburtsfällen nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften dürfen die nach Absatz 1 Nr. 3 übermittelten Da-
ten zum Zwecke der Abrechnung verarbeiten und dem 
Landeskrebsregister Thüringen mitteilen, ob für den gemel-
deten Patienten ein Kostenerstattungsanspruch besteht.

(3) Das Landeskrebsregister Thüringen ist berechtigt, Iden-
titätsdaten, die ihm von Krebsregistern anderer Länder 
übermittelt werden, personenbezogen mit Klarnamen ent-
gegenzunehmen und wie Daten, die ihm nach § 6 Abs. 1 
und 3 übermittelt wurden, zu verwenden, wenn der Wohn-
ort oder ein Behandlungsort des Patienten innerhalb Thü-
ringens liegt oder lag.

(4) Das Landeskrebsregister Thüringen ist berechtigt, Iden-
titätsdaten, klinische Daten und meldungsbezogene Daten, 
die ihm nach § 6 Abs. 1 und 3 gemeldet wurden, perso-
nenbezogen mit Klarnamen zu erheben, für die nachfol-
gend beschriebenen Zwecke unter Beibehaltung des Per-
sonenbezugs und des Klarnamens zu speichern und sie 
personenbezogen mit Klarnamen
1. an die an der Behandlung beteiligten Leistungserbrin-

ger weiterzugeben, wenn und soweit dies die interdis-
ziplinäre, direkt patientenbezogene Zusammenarbeit 
bei der Krebsbehandlung fördert und

2. an die an der Behandlung beteiligten Leistungserbrin-
ger zur Qualitätssicherung, insbesondere in Zusam-
menarbeit mit Onkologischen Zentren, zu übermitteln.

(5) Das Landeskrebsregister Thüringen ist berechtigt, 
meldungsbezogene Daten, die ihm nach § 6 Abs. 1 und 3 
übermittelt wurden, personenbezogen mit Klarnamen unter 
Beibehaltung des Personenbezugs und des Klarnamens 
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1. für Auswertungen zum Zwecke der Verbesserung der 
Qualität der onkologischen Versorgung einschließlich 
regionaler Qualitätskonferenzen und für die Übermitt-
lung von Auswertungsergebnissen an die Leistungser-
bringer zu verwenden und

2. an die in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 genannten Stellen zu 
übermitteln. 

(6) Die Identitätsdaten sind mit Ausnahme von Geschlecht, 
Alter und Wohnort des Patienten innerhalb von 15 Jahren 
nach dem Tod, jedoch spätestens 120 Jahre nach der Ge-
burt des Patienten zu löschen. Die medizinischen Daten 
bleiben hiervon unberührt.

(7) Zur Qualitätssicherung der Meldungen sowie zur Infor-
mation über vom Beirat genehmigte Forschungsvorhaben 
nach § 15 Abs. 4 ist die Krebsregister-Zentrale berechtigt, 
im Landeskrebsregister Thüringen registrierte Patienten 
zu kontaktieren. In allen weiteren Fällen ist für eine Kon-
taktierung die Genehmigung des für das Gesundheitswe-
sen zuständigen Ministeriums einzuholen.

§ 14 
Pseudonymisierte oder anonymisierte Daten

(1) Das Landeskrebsregister Thüringen verarbeitet und 
nutzt pseudonymisierte klinische und meldungsbezoge-
ne Daten zum Zwecke der Verbesserung der Qualität der 
onkologischen Versorgung. Die Daten werden durch die 
Auswertungsstelle jährlich anonymisiert ausgewertet. Die 
Ergebnisse sind im Abstand von längstens zwei Jahren in 
einem Bericht, den die Auswertungsstelle erstellt, zu ver-
öffentlichen.

(2) Das Landeskrebsregister Thüringen übermittelt insbe-
sondere regelmäßig den Gremien der Qualitätssicherung 
der Selbstverwaltungspartner oder Leistungserbringer die 
für die Maßnahmen der Qualitätssicherung erforderlichen 
pseudonymisierten oder anonymisierten Daten mit der 
Maßgabe, dass diese ausschließlich in einem strukturier-
ten Prozess entsprechend den Bestimmungen des § 65c 
Abs. 7 und 8 SGB V und der auf dieser Grundlage nach 
§ 92 Abs. 1 Nr. 13 SGB V erlassenen Richtlinien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses genutzt werden. Eben-
so stellt das Landeskrebsregister Thüringen pseudonymi-
sierte oder anonymisierte Daten für von ihm oder Dritten 
initiierte regionale Qualitätskonferenzen bereit.

(3) Im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben der Aus-
wertungsstelle der klinischen Krebsregistrierung auf Lan-
desebene werden Auswertungen oder anonymisierte Da-
ten im Rahmen der Qualitätssicherung nach § 65c SGB V 
dem Gemeinsamen Bundesausschuss oder der von ihm 
bestimmten Empfänger und dem Spitzenverband Bund 
der Krankenkassen nach § 65c Abs. 7 Satz 3 und Abs. 10 
Satz 3 SGB V zur Verfügung gestellt.

(4) Das Landeskrebsregister Thüringen ist berechtigt, pseu-
donymisierte oder anonymisierte klinische Daten entspre-
chend den Zwecken des § 13 Abs. 5 zu verarbeiten.

§ 15 
Datenbereitstellung für Forschungszwecke

(1) Für Zwecke unabhängiger wissenschaftlicher For-
schung können Auswertungsstelle oder die Krebsregis-
ter-Zentrale unter Berücksichtigung der Empfehlung des 
Beirats, vertreten durch den Beiratsvorsitzenden, nach § 4 
Abs. 1 Satz 1 oder Vorlage eines positiven Votums oder 
Beschlusses einer offiziell anerkannten Ethik-Kommission 
Daten Dritten bereitstellen. Sofern diese Zwecke auch mit 
pseudonymisierten oder anonymisierten Daten erfüllt wer-
den können, sind die Daten in dieser Form bereitzustellen. 
Rückschlüsse auf Patienten in den bereitgestellten Daten 
müssen sodann ausgeschlossen sein. Die Datenbereit-
stellung erfolgt auf schriftlichen Antrag und nur, wenn be-
rechtigtes wissenschaftliches Interesse besteht, und die 
Durchführung des geplanten Forschungsvorhabens aner-
kannten wissenschaftlichen Standards entspricht. Die Da-
tenbereitstellung ist auf den für das Forschungsvorhaben 
benötigten Umfang zu beschränken. Werden pseudony-
misierte Daten bereitgestellt, sind diese mit projektbezo-
genen Pseudonymen zu versehen. Ein Anspruch auf Da-
tenbereitstellung besteht nur, soweit dies bundesgesetzlich 
oder landesgesetzlich vorgesehen ist.

(2) Das Landeskrebsregister Thüringen darf Erkenntnisse, 
die aus Abgleichen von pseudonymisierten Einzelfalldaten 
als Teil externer Kohorten mit eigenen Daten insbesondere 
bei Mortalitätsevaluation resultieren, der antragstellenden 
Person in pseudonymisierter Form bereitstellen.

(3) Das Landeskrebsregister Thüringen kann im Zuge der 
Antragsprüfung weitere Erklärungen und Verpflichtungen 
der antragstellenden Person verlangen. Die antragstellen-
de Person kann schriftlich gegenüber dem Landeskrebsre-
gister Thüringen verpflichtet werden, die Daten unverzüg-
lich nach Erreichen des dem Antrag zu Grunde liegenden 
Zwecks des Forschungsvorhabens zu löschen und die Lö-
schung dem Landeskrebsregister Thüringen anzuzeigen. 
Eine Weitergabe der Daten durch die antragstellende Per-
son an Dritte über den genehmigten Antrag hinaus ist in 
jedem Fall nur mit Zustimmung der Krebsregister-Zentrale 
statthaft. Umfang und Dauer der Nutzung und Veröffentli-
chungsrechte sind vertraglich zu regeln.

(4) Das Landeskrebsregister Thüringen kann auf Antrag 
die Zusammenführung personenbezogener und klinisch-
epidemiologischer Daten genehmigen, wenn dies für die 
Durchführung wichtiger und im öffentlichen Interesse lie-
gender Forschungsvorhaben erforderlich ist. Dies gilt nicht 
für Daten von Patienten, bei denen ein Widerspruch ge-
gen die dauerhafte Speicherung der Identitätsdaten im 
Landeskrebsregister Thüringen vorliegt. Der Antrag ist zu 
begründen und muss geeignete Garantien für die Rechts-
güter der betroffenen Personen vorsehen. Solche Garan-
tien können in einer so zeitnah wie möglich erfolgenden 
Anonymisierung der personenbezogenen Daten, in Vor-
kehrungen gegen ihre unbefugte Kenntnisnahme durch 
Dritte oder in ihrer räumlich und organisatorisch von den 
sonstigen Fachaufgaben getrennten Verarbeitung, beste-
hen. Dem Antrag ist eine Stellungnahme einer anerkannten 
Ethik-Kommission beizufügen. Erfordert ein Forschungs-
vorhaben zusätzliche Angaben zu den im Landeskrebs-
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register Thüringen gespeicherten Daten und können die-
se Angaben direkt vom Patienten erhoben werden, ist das 
Landeskrebsregister Thüringen berechtigt, die Einwilligung 
des Patienten in die Teilnahme an dem Forschungsvorha-
ben einzuholen und der antragstellenden Person weiter-
zuleiten. Die übermittelten Identitätsdaten dürfen von der 
antragstellenden Person ausschließlich für den beantrag-
ten und der Erteilung der Erlaubnis zugrunde liegenden 
Zwecke verarbeitet werden.

§ 16 
Melderegisterabgleich und Abgleich 

der Totenscheine

(1) Zur Berichtigung, Vervollständigung, Aktualisierung und 
Überprüfung der Vollzähligkeit der im Landeskrebsregis-
ter Thüringen gespeicherten Daten erfolgt ein Melderegis-
terabgleich. Bei konkreten Hinweisen auf Aktualisierungs- 
oder Überprüfungsbedarf, mindestens jedoch halbjährlich, 
ruft das Landeskrebsregister Thüringen beim Thüringer 
Landesrechenzentrum im automatisierten Abruf mittels 
Personensuche nach § 34a Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 in Ver-
bindung mit §§ 34 Abs. 1 Satz 1, 38 und 39 des Bundes-
meldegesetzes (BMG) vom 3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), 
das zuletzt durch Artikel 22 des Gesetzes vom 19. Dezem-
ber 2022 (BGBl. I S. 2606) geändert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung, insbesondere die folgenden Da-
ten zu Personen ab, die im Landeskrebsregister Thüringen 
gespeichert sind:
1. Familiennamen, 
2. frühere Namen, 
3. Vornamen, 
4. Geburtsdatum, 
5. Geschlecht, 
6. derzeitige und letzte frühere Anschrift der alleinigen 

Wohnung oder der Hauptwohnung, 
7. Einzugsdatum, Auszugsdatum, 
8. Datum der Namensänderung, 
9. Sterbedatum.
Für den automatisierten Abruf von Meldedaten nach §§ 34, 
34a, 38 und 39 BMG gelten die §§ 1, 4 bis 11 der Bundes-
meldedatenabrufverordnung sowie §§ 7 und 8 der Thü-
ringer Meldeverordnung entsprechend. Bis ein automa-
tisierter Abruf von Meldedaten eingerichtet ist, wird das 
Thüringer Landesrechenzentrum die Daten nach Satz 2 
zu den Personen, die im Kalenderhalbjahr vor der Daten-
übermittlung verstorben sind, sich an- oder abgemeldet ha-
ben oder deren Name sich geändert hat zur Berichtigung 
und Fortschreibung der verarbeiteten Daten dem Landes-
krebsregister Thüringen übermitteln. Sofern ein Rückmel-
deverfahren aus Anlass einer Anmeldung oder einer Ab-
meldung ohne Bezug einer neuen Wohnung im Inland oder 
bei Änderungen des Wohnungsstatus vorgesehen ist, er-
folgt die Übermittlung der Daten erst nach Abschluss des 
Rückmeldeverfahrens. Von der Übermittlung von Daten ist 
bei Bestehen einer Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 und 
5 BMG abzusehen. Die Daten nach Satz 1 dürfen im Lan-
deskrebsregister Thüringen nur gespeichert werden, wenn 
zu der betroffenen Person bereits ein Datensatz vorhan-
den und zu aktualisieren ist. Andernfalls werden die Da-
ten spätestens nach sechs Monaten gelöscht.

(2) Die unteren Gesundheitsbehörden in Thüringen sind 
verpflichtet, dem Landeskrebsregister Thüringen für Zwe-
cke des Absatzes 1 Satz 1 die erforderlichen Daten al-
ler Totenscheine elektronisch durch strukturierte Daten-
sätze für das vorangegangene halbe Jahr zu übermitteln. 
Bis eine elektronische Datenübermittlung eingerichtet ist, 
erfolgt die Übermittlung durch eine Ablichtung der jewei-
ligen Totenscheine. Das Landeskrebsregister Thüringen 
gleicht die Daten mit dem vorhandenen Datenbestand ab 
und übernimmt die darin gemachten Angaben zu den Iden-
titätsdaten, dem taggenauen Sterbedatum, den Todesur-
sachen sowie dem Arzt, der die verstorbene Person zu-
vor behandelt, untersucht oder die Leiche obduziert hat, 
soweit sich aus dem Totenschein als Todesursache eine 
Krebserkrankung ergibt. Werden in den Totenscheinen Pa-
tienten nicht namentlich benannt, finden diese keine Be-
rücksichtigung. Das Landeskrebsregister Thüringen löscht 
alle nicht übernommenen Daten spätestens zwölf Monate 
nach deren Übermittlung.

(3) Das Landeskrebsregister Thüringen ist berechtigt, die 
in Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 Satz 1 sowie Ab-
satz 2 Satz 2 erhobenen Daten zu verarbeiten. Das Thü-
ringer Landesrechenzentrum darf dem Landeskrebsre-
gister Thüringen zum Zwecke des Abgleichs im Rahmen 
der Erst- und Bestandserfassung einmalig die in Absatz 1 
Satz 2 genannten Daten zu den fünf zurückliegenden Jah-
ren übermitteln. Das Landeskrebsregister Thüringen ist 
auch zur Verarbeitung dieser Daten berechtigt.

(4) Ergibt sich aus einem Totenschein eine Krebserkran-
kung, die dem Landeskrebsregister Thüringen noch nicht 
gemeldet war, so kann es die in Absatz 2 Satz 2 genann-
ten Angaben übernehmen und zur Vervollständigung die 
nach § 5 Abs. 2 bis 6 vorliegenden Daten bei dem Leis-
tungserbringer, der den Totenschein ausgestellt oder die 
verstorbene Person zuvor behandelt, untersucht oder die 
Leiche obduziert hat, erheben. Die Leistungserbringer sind 
zur Übermittlung der Daten an das Landeskrebsregister 
Thüringen verpflichtet.

§ 17 
Unterstützung bei Tumorkonferenzen 

und Zertifizierungen Onkologischer Zentren

(1) Auf Antrag eines mitbehandelnden Arztes, Zahnarztes 
oder psychologischen Psychotherapeuten stellt die Krebs-
register-Zentrale alle erforderlichen klinischen Daten zum 
Verlauf der Krebserkrankung und ihrer Behandlung eines 
Patienten für Fallbesprechungen und Tumorkonferenzen 
strukturiert zur Verfügung. Ergänzend können zur Behand-
lung bei medizinisch atypischen Konstellationen Auskünf-
te zu vergleichbaren Fällen und deren Verläufe beantragt 
werden. Dies dient der direkt patientenbezogenen Zu-
sammenarbeit bei der Krebsbehandlung eines Patienten.

(2) Die Krebsregister-Zentrale unterstützt Leistungserbrin-
ger bei ihrer Zertifizierung zu Onkologischen Zentren und 
Organzentren. Abweichend zu § 7 Abs. 1 nimmt die Krebs-
register-Zentrale dazu auch Meldungen entgegen, die als 
freiwilliger Teil des onkologischen Basisdatensatzes um die 
für den Zertifizierungsprozess erforderlichen Angaben er-
weitert wurden, und stellt diese auf Antrag wieder bereit.
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(3) Die antragstellende Person ist für die Rechtmäßig-
keit der Abfrage dieser Daten, einschließlich der Über-
mittlung an das Landeskrebsregister Thüringen und der 
Verwendung für eigene Zwecke sowie der Erfüllung ge-
setzlicher Informationspflichten, gegenüber den Patien-
ten verantwortlich.

Dritter Abschnitt 
Epidemiologische Krebsregistrierung

§ 18 
Datenverarbeitung im epidemiologischen Krebsregister

(1) Die Aufgabe der landesweiten epidemiologischen 
Krebsregistrierung in Thüringen wird dem Landeskrebs-
register Thüringen übertragen. Das Landeskrebsregis-
ter Thüringen soll einen Beitrag zur Erstellung der Daten-
grundlage für die Krebsursachenforschung zur Bewertung 
präventiver Maßnahmen sowie zur Abschätzung künftiger 
Entwicklungen des Krebserkrankungsgeschehens leisten.

(2) Zur Fortführung der epidemiologischen Krebsregistrie-
rung wird der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes erho-
bene Datenbestand des Gemeinsamen Krebsregisters der 
Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thürin-
gen (GKR) zu Patienten, die zum Zeitpunkt der Datener-
hebung ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Thüringen haben 
oder in Thüringen behandelt wurden, sowie von verstorbe-
nen Patienten, die ihren letzten gewöhnlichen Aufenthalt in 
Thüringen hatten, einschließlich der nach Auflösung des 
GKR zum 31. Dezmeber 2022 in den Gesundheitsämtern 
in diesem Sinne verwahrten Daten, an das Landeskrebs-
register Thüringen übertragen. Dies gilt auch für vor dem 
1. Januar 1995 gemeldete Daten und für den Datenbestand 
des Nationalen Krebsregisters der Deutschen Demokrati-
schen Republik aus den Jahren 1961 bis 1989 einschließ-
lich bisher nicht bearbeiteter Meldebögen. Für die Verar-
beitung dieser Daten sind die Vorschriften dieses Gesetzes 
entsprechend anzuwenden. Die übertragenen Datensät-
ze sind im jeweiligen bisherigen Krebsregister der Sätze 
1 und 2 zu löschen. Die Gesamtheit dieser Datenbestän-
de steht der klinischen und epidemiologischen Krebsregis-
trierung zur Aufgabenerfüllung des Landeskrebsregisters 
Thüringen nach diesem Gesetz zur Verfügung.

(3) Die Krebsregister-Zentrale ist in Zusammenarbeit mit 
der Auswertungsstelle dazu verpflichtet, im Auftrag des 
Landes folgende Aufgaben wahrzunehmen:
1. Bereitstellung von Daten als Grundlagen für die Ge-

sundheitsplanung und Gesundheitsberichterstattung,
2. Durchführung epidemiologischer Forschung einschließ-

lich der Ursachenforschung nach Maßgabe des § 1 
Abs. 2, § 2 Abs. 4 und § 15,

3. Mitwirkung bei der Bewertung und Qualitätssiche-
rung präventiver Maßnahmen im Rahmen der Krebs-
bekämpfung.

(4) Die Krebsregister-Zentrale übermittelt der Auswertungs-
stelle aus dem Datenbestand die epidemiologischen Daten 
zur Erfüllung der zugewiesenen Aufgabe der epidemiolo-
gischen Krebsregistrierung im jeweils erforderlichen Um-
fang und unter Beachtung des § 24.

(5) Für regionale Auswertungen unterhalb der Gemein-
deebene kann die Krebsregister-Zentrale Datensätze der 
Gemeinden, die zu den Untersuchungsregionen gehören; 
vorbereiten, sofern mindestens drei Datensätze zur Unter-
suchungsregion gehören, um der Auswertungsstelle eine 
Zuordnung zu den Untersuchungsregionen zu erleichtern.  

(6) Die epidemiologischen Daten werden in der Auswer-
tungsstelle insbesondere für die in Absatz 1 genannten Auf-
gaben verarbeitet und jeweils ausgewertet; die Ergebnis-
se der Auswertung werden in regelmäßigen Abständen in 
anonymisierter Form veröffentlicht. Die Auswertungsstelle 
darf die von der Krebsregister-Zentrale übermittelten Da-
ten ausschließlich für die jeweilige Auswertung verarbei-
ten und hat diese spätestens ein Jahr nach Abschluss der 
Auswertung zu löschen.

(7) Für Zwecke unabhängiger wissenschaftlicher For-
schung können Auswertungsstelle oder die Krebsregister-
Zentrale Daten Dritten bereitstellen. Sofern diese Zwecke 
auch mit pseudonymisierten oder anonymisierten Daten er-
füllt werden können, sind die Daten in dieser Form bereitzu-
stellen. Rückschlüsse auf Patienten in den bereitgestellten 
Daten müssen sodann ausgeschlossen sein. Die Daten-
übermittlung erfolgt auf schriftlichen Antrag und nur, wenn 
berechtigtes wissenschaftliches Interesse besteht und die 
Durchführung des geplanten Forschungsvorhabens aner-
kannten wissenschaftlichen Standards entspricht. Die Da-
tenbereitstellung ist auf den für das Forschungsvorhaben 
benötigten Umfang zu beschränken. Werden pseudony-
misierte Daten bereitgestellt, sind diese mit projektbezo-
genen Pseudonymen zu versehen. Ein Anspruch auf Da-
tenbereitstellung besteht nur, soweit dies bundesgesetzlich 
oder landesgesetzlich vorgesehen ist.

§ 19 
Meldepflicht, Inhalt und Form der Meldungen

(1) Die Meldeverpflichteten nach § 6 Abs. 1 und 3 sind 
verpflichtet innerhalb von vier Wochen unter Beachtung 
des § 7 Abs. 2 über die in § 5 Abs. 7 sowie § 5 Abs. 1 des 
Bundeskrebsregisterdatengesetzes (BKRG) vom 10. Au-
gust 2009 (BGBI. I S. 2702), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl I S. 3890), ge-
nannten epidemiologischen Daten hinaus folgende Daten:
a) bei Frauen die Anzahl der Geburten, aufgeschlüsselt 

nach Lebend-, Tot- und Fehlgeburten,
b) bei Kindern bis zur Vollendung des ersten Lebensjah-

res die Lebensdauer bis zum Tag der ersten Tumordi-
agnose und gegebenenfalls von diesem bis zum Tod,

c) Anlass der Diagnose von Patienten, die zum Zeitpunkt 
der Datenerhebung ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
Thüringen haben oder in Thüringen behandelt werden, 
sowie von verstorbenen Patienten, die ihren letzten ge-
wöhnlichen Aufenthalt in Thüringen hatten,

dem Landeskrebsregister Thüringen zu übermitteln.

(2) Der zweite Abschnitt dieses Gesetzes ist auch für Daten 
über solche Tumore des zentralen Nervensystems anzu-
wenden, bei denen es sich um nicht bösartige Neubildun-
gen handelt. Die Meldepflicht wird durch die Feststellung 
und die Behandlung von Krebserkrankungen sowie durch 
die Feststellung von Todesfällen krebskranker Patienten 
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ausgelöst. In dem zu übermittelnden Datensatz sind die 
meldungsbezogenen Daten anzugeben.

(3) Sofern der meldepflichtige Inhalt nach Absatz 1 iden-
tisch ist mit demjenigen nach § 5 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 6 Abs. 1, ist nur eine Meldung nach § 5 Abs. 1 erforderlich. 

§ 20 
Datenabgleich mit dem Deutschen Kinderkrebsregister

(1) Zweck der Datenübermittlung zwischen dem Deutschen 
Kinderkrebsregister und dem Landeskrebsregister Thürin-
gen ist die altersabhängige Vervollständigung des Daten-
bestandes in beiden Registern.

(2) Das Landeskrebsregister Thüringen ist zur Entgegen-
nahme von Identitätsdaten und epidemiologischen Daten 
von volljährigen Personen, die im Deutschen Kinderkrebs-
register namentlich bekannt sind, berechtigt und führt den 
Abgleich mit dem vorhandenen Datenbestand durch. Es 
übernimmt in seinen Datenbestand die dem Landeskrebs-
register Thüringen nicht bekannten Fälle und vervollstän-
digt Daten zu den ihm bekannten Fällen. Das Landes-
krebsregister Thüringen verarbeitet diese Daten wie eine 
Meldung nach § 10 Abs. 2.

(3) Das Landeskrebsregister Thüringen darf dem Deut-
schen Kinderkrebsregister zu dort namentlich benann-
ten Personen die bei ihm gespeicherten klinischen Da-
ten übermitteln.

§ 21 
Datenabgleich mit dem Zentrum für Krebsregisterdaten

(1) Das Landeskrebsregister Thüringen übermittelt die in 
§ 5 BKRG genannten Daten und eine Referenznummer 
innerhalb der vorgeschriebenen Frist an das Zentrum für 
Krebsregisterdaten am Robert Koch-Institut. Die vom Lan-
deskrebsregister Thüringen für jeden übermittelten Fall ge-
bildete Referenznummer besteht aus einer fortlaufenden 
Nummer, einer Kennzeichnung des Abgleichjahres und ei-
ner Kennzeichnung, sofern der Datensatz aus dem ehema-
ligen Bestand des Gemeinsamen Krebsregisters stammt.

(2) Das Landeskrebsregister Thüringen darf die vom Zen-
trum für Krebsregisterdaten nach § 7 Abs. 1 BKRG über-
mittelten Daten verarbeiten und nutzen.

§ 22 
Datenabgleich mit zuständigen Stellen 
im Rahmen der Krebsfrüherkennung

(1) Für jede Person, die an einer Früherkennungsuntersu-
chung im Rahmen eines organisierten Programms im Sinne 
des § 25a Abs. 1 SGB V teilgenommen hat, werden dem 
Landeskrebsregister Thüringen von der durch die Richtlini-
en des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß §  25a 
Abs. 2 Satz 1 und 4 in Verbindung mit § 92 Abs. 5 SGB V 
bestimmten Stelle, die in den Richtlinien vorgesehenen 
Früherkennungsuntersuchungsdaten zur systematischen 
Erfassung, Überwachung und Verbesserung der Qualität 
organisierter Krebsfrüherkennungsprogramme übermittelt. 
Dies schließt die Evaluation anderer organisierter Unter-

suchungen zur Früherkennung von Krebserkrankungen 
nach der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschus-
ses für organisierte Krebsfrüherkennungsprogramme vom 
19. Juli 2018 (BAnz AT 18.10.2018 B3), die zuletzt durch 
den Beschluss vom 1. Juli 2021 (BAnz AT 31.08.2021 B2) 
geändert worden ist, ein. Das Landeskrebsregister Thü-
ringen darf im durch die Richtlinie vorgegebenen Umfang 
Daten verarbeiten sowie an die zuständigen Stellen über-
mitteln. Die zuständigen Stellen dürfen die Daten an das 
Landeskrebsregister Thüringen übermitteln. Dieser Über-
mittlung kann nicht widersprochen werden.

(2) Das Landeskrebsregister Thüringen führt einen pseu-
donymisierten Abgleich von Daten der Früherkennungs-
programme sowie der Mortalitätsdaten und den bei ihm 
gespeicherten Daten durch, um zu prüfen, ob Intervall-
karzinome aufgetreten sind und um die Auswirkungen der 
Krebsfrüherkennung auf die krebsbedingte Mortalität zu 
prüfen. Soweit die betroffene Person nicht schriftlich ge-
mäß § 25a Abs. 4 Satz 6 SGB V widersprochen hat, können 
die Daten darüber hinaus mit anderen personenbezoge-
nen Daten der Krankenkassen, insbesondere Befundda-
ten und Daten über die Inanspruchnahme von Krebsfrüh-
erkennungsuntersuchungen sowie Daten, die nach § 99 
SGB V zum Zwecke der Qualitätssicherung an eine vom 
Gemeinsamen Bundesausschuss bestimmte Stelle über-
mittelt werden, abgeglichen werden.

(3) Sind Intervallkarzinome aufgetreten, übermittelt das 
Landeskrebsregister Thüringen der Stelle, die durch Richt-
linien des Gemeinsamen Bundesausschusses gemäß 
§ 25a Abs. 2 Satz 4 SGB V in der jeweils geltenden Fas-
sung für zuständig hinsichtlich der Evaluierung des Früh-
erkennungsprogramms bestimmt worden ist, für jedes In-
tervallkarzinom
1. die im Rahmen der Früherkennungsuntersuchungen 

jeweils für die Dauer des Krebsregisterabgleichs ver-
gebene Referenznummer,

2. die Bezeichnungen der Untersuchungseinheiten, in de-
nen die Früherkennungsuntersuchungen stattfanden,

3. den Monat und das Jahr der Tumordiagnose,
4. die Tumordiagnose (Topographie einschließlich Haupt-, 

Neben- und Seitenlokalisation, Morphologie einschließ-
lich des histopathologischen Grads der Tumorausbrei-
tung sowie tumorspezifische Prognosemarker) im Klar-
text und nach dem ICD-Schlüssel,

5. das Stadium der Erkrankung, insbesondere die Klas-
sifizierung des Stadiums zur Darstellung der Größe 
und des Metastasierungsgrades des Tumors (TNM- 
Klassifikation),

6. die Namen und Anschriften der Personen, die die Tu-
mordiagnose gemeldet haben und

7. die meldestellenbezogene Referenznummer.

(4) Behandelnde Einrichtungen, die Anzeichen für das Vor-
liegen eines Intervallkarzinoms einer Teilnehmerin an dem 
Früherkennungsprogramm zur Früherkennung von Krebs-
erkrankungen der Brust diagnostiziert haben, sind ver-
pflichtet, die diagnostischen Befundunterlagen über diese 
Teilnehmerin zusammen mit der Referenznummer an das 
Landeskrebsregister Thüringen zu übermitteln.
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Vierter Abschnitt 
Sicherheit der Verarbeitung

§ 23 
Technischer Datenschutz und Informationssicherheit

(1) Das Landeskrebsregister Thüringen hat bei der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben den Schutz personenbezogener 
Daten durch technische und organisatorische Maßnahmen, 
die nach dem Stand der Technik und der Schutzbedürftig-
keit der Daten erforderlich und angemessen sind, sicher-
zustellen. Das Landeskrebsregister Thüringen muss den 
Grundsatz der Datenvermeidung und der Datensparsam-
keit beachten und zudem gewährleisten, dass
1. Verfahren und Daten zeitgerecht zur Verfügung ste-

hen und ordnungsgemäß angewendet werden können,
2. Daten unversehrt, vollständig, zurechenbar und aktu-

ell bleiben,
3. nur befugt auf Verfahren und Daten zugegriffen wer-

den kann,
4. die Verarbeitung von personenbezogenen Daten mit 

zumutbarem Aufwand nachvollzogen, überprüft und 
bewertet werden kann,

5. personenbezogene Daten nicht oder nur mit unverhält-
nismäßig hohem Aufwand für einen anderen als den 
ausgewiesenen Zweck erhoben, verarbeitet und ge-
nutzt werden können und

6. Verfahren so gestaltet werden, dass sie den Betroffe-
nen die Ausübung der ihnen zustehenden Rechte wirk-
sam ermöglichen.

(2) Das Landeskrebsregister Thüringen muss Daten nach 
§ 5 Abs. 2 bis 4 mit kryptographischen Verfahren nach dem 
Stand der Technik verschlüsselt speichern und auf elek-
tronischem Weg nach dem Stand der Technik verschlüs-
selt austauschen.

(3) Werden personenbezogene Daten nichtautomatisiert 
verarbeitet, sind Maßnahmen zu treffen, die den Zugriff 
Unbefugter bei der Bearbeitung, der Aufbewahrung, dem 
Transport und der Vernichtung verhindern.

§ 24 
Bildung von Kontrollnummern und Datenabgleich

(1) Für den Datenaustausch mit anderen Stellen bildet das 
Landeskrebsregister Thüringen, soweit erforderlich, Kon-
trollnummern nach einem Verfahren, das eine Wieder-
gewinnung der Identitätsdaten ausschließt. Die Auswahl 
des Verfahrens zur Bildung der Kontrollnummern und die 
Festlegung der hierzu erforderlichen Datenverarbeitungs-
programme erfolgen nach Anhörung des Bundesamts für 
Sicherheit in der Informationstechnik, soweit bei dem Kon-
trollnummergenerierungssystem nicht bereits auf internati-
onal anerkannte Standards zurückgegriffen werden kann. 
Das Verfahren und die Datenverarbeitungsprogramme ha-
ben dem Stand der Technik zu entsprechen.

(2) Die für die Bildung der Kontrollnummern entwickelten 
und eingesetzten Schlüssel verbleiben in der Krebsregis-
ter-Zentrale und sind geheim zu halten. Sie dürfen nur für 
Zwecke dieses Gesetzes verwendet werden. Gleiches 
gilt für den Austauschschlüssel für den Datenabgleich im 

Rahmen von Maßnahmen zur Früherkennung von Krebs-
erkrankungen und die Übermittlung von Kontrollnummern 
an andere Krebsregister und Stellen.

§ 25 
Patientenbezogener Datenabruf  

durch Leistungserbringer

(1) Im Rahmen seiner Aufgaben als klinisches Krebsre-
gister übermittelt das Landeskrebsregister Thüringen auf 
Antrag einer meldepflichtigen oder behandelnden Stel-
le dieser personenbezogen, die im Landeskrebsregister 
Thüringen zu einer bestimmten Person gespeicherten kli-
nischen und epidemiologischen Daten einschließlich der 
Daten nach § 17. Hierzu hat die meldepflichtige oder be-
handelnde Stelle die Identitätsdaten der betreffenden Per-
son an das Landeskrebsregister Thüringen zu übermitteln 
und glaubhaft zu versichern, dass sie die Daten im Hin-
blick auf die Meldung oder Behandlung einer Krebserkran-
kung der betreffenden Person, an der sie beteiligt ist, be-
nötigt. Das Landeskrebsregister Thüringen kann von der 
meldepflichtigen Stelle weitere Nachweise und Verpflich-
tungen zu den in Satz 2 genannten Voraussetzungen für 
die Übermittlung verlangen.

(2) Bei der Übermittlung der Daten nach Absatz 1 Satz 1 
hat das Landeskrebsregister Thüringen in Abstimmung mit 
der meldepflichtigen oder behandelnden Stelle durch tech-
nische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, 
dass die Daten nicht von Unbefugten zur Kenntnis genom-
men werden können. Das Landeskrebsregister Thüringen 
hat jede Anfrage und jede Bereitstellung zu protokollieren.

(3) Eine Bereitstellung von Daten nach Absatz 1 Satz 1 ist 
nicht zulässig bei Patienten, bei denen ein Widerspruch 
gegen die dauerhafte Speicherung der Identitätsdaten im 
Landeskrebsregister Thüringen vorliegt.

Fünfter Abschnitt 
Straf- und Bußgeldbestimmungen,  

Grundrechtseinschränkung,  
Verordnungsermächtigungen

§ 26  
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 6 Abs. 1 und 3 sowie § 7 nicht meldet, nicht 

übermittelt oder
2. gegen § 8 Abs. 1 verstößt oder
3. im Zusammenhang mit einem nach §§ 14 und 17 ge-

stellten Antrag auf Überlassung von im Landeskrebs-
register Thüringen gespeicherten Daten, die eine Iden-
tifizierung der betroffenen Personen ermöglichen, 
unwahre Angaben gegenüber der Krebsregister-Zen-
trale macht oder einer vollziehbaren Nebenbestim-
mung, mit der die Krebsregister-Zentrale die Entschei-
dung über die Überlassung von Datenverbunden hat, 
zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu fünfzigtausend Euro geahndet werden.
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Erfurt, den 14. Dezember 2023 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer

(3) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde für die Ver-
folgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten ist nach 
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBI. I S. 607) in 
der jeweils geltenden Fassung das für das Gesundheits- 
wesen zuständige Ministerium.

§ 27  
Strafbestimmungen

(1) Wer entgegen § 23 Abs. 2 einen verfahrensspezifi-
schen Schlüssel offenbart oder für andere Zwecke nutzt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld-
strafe bestraft.

(2) Handelt der Täter nach Absatz 1 gegen Entgelt oder in 
der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder 
einen anderen zu schädigen, wird er mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 28  
Grundrechtseinschränkung

Durch § 6 Abs. 1 werden die Rechte auf informationel-
le Selbstbestimmung und der Schutz der personenbezo-
genen Daten (Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 
Abs. 1 des Grundgesetzes, Artikel 6 Abs. 2 der Verfassung 
des Freistaats Thüringen) eingeschränkt.

§ 29  
Verordnungsermächtigungen

Das für das Gesundheitswesen zuständige Ministerium 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung
1. nach Anhörung der Landesverbände der Krankenkas-

sen und der Ersatzkassen, der Kassenärztlichen Ver-
einigung Thüringen, der Kassenzahnärztlichen Verei-
nigung, der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen 
e.V. sowie der Träger der Krankenhäuser, an denen 
Onkologische Zentren bestehen, die näheren Einzel-
heiten zur Aufgabenwahrnehmung des Landeskrebs-
registers Thüringen nach § 1 sowie § 2, einschließlich 
des Verfahrens und Formates der Datenübermittlung 
oder -bereitstellung und notwendiger Maßnahmen des 
Datenschutzes und zu den in struktureller Hinsicht zu 
erfüllenden Anforderungen des Landeskrebsregisters 
Thüringen, insbesondere an dessen Unabhängigkeit, 
zur Kostenerstattung sowie zur Aufsicht,

2. die Bestandteile der von der Meldepflicht erfassten kli-
nischen Daten nach § 5 Abs. 3, insbesondere in Anleh-
nung an den bundesweit einheitlichen onkologischen 
Basisdatensatz der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tu-
morzentren e. V. und der Gesellschaft der epidemiolo-
gischen Krebsregister in Deutschland e .V. zur Basis-
dokumentation für Tumorkranke und ihn ergänzender 
Module sowie der meldungsbezogenen Daten, nähere 
Einzelheiten zu den Meldeanlässen nach § 5 Abs. 6 so-
wie das Verfahren und Format der Datenmeldung und 
-übermittlung nach § 7,

3. nähere Einzelheiten zu den Voraussetzungen und Be-
dingungen, einschließlich der Erhebung von Gebühren, 
der Übermittlung von Daten an Landeskrebsregister 
anderer Länder nach § 13 Abs. 1 Nr. 1, der Bereitstel-
lung von Daten an Leistungserbringer nach § 13 Abs. 4 
und 5 sowie an die Gremien der Qualitätssicherung der 
Selbstverwaltungspartner und Leistungserbringer, regi-
onale Qualitätskonferenzen und vergleichbare Einrich-
tungen nach § 14 Abs. 2 und nähere Einzelheiten zur 
Erstellung sowie Veröffentlichung von Auswertungser-
gebnissen nach § 13 Abs. 5 und § 14 Abs. 1,

4. die Zuständigkeit und das Verfahren zur Abrechnung 
der fallbezogenen Krebsregisterpauschalen nach § 65c 
Abs. 4 SGB V und der Meldevergütungen nach § 65c 
Abs. 6 SGB V für Versicherte der gesetzlichen Kran-
kenkassen sowie für Privatversicherte und gegebenen-
falls für beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige 
Personen, einschließlich der Übermittlung und Verar-
beitung personenbezogener Daten an und durch den 
Kostenträger, sowie des Zuschusses des Landes zu 
den Betriebskosten nach § 3 Abs. 5 zu regeln.

Sechster Abschnitt  
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 30  
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Gesetz 
gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 31 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Thüringer Krebsregistergesetz (Thür-
KRG) vom 18. Dezember 2017 (GVBI. S. 267) außer Kraft.
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Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer Besoldungsgesetzes  
Vom 14. Dezember 2023

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

In § 67 c Abs. 3 des Thüringer Besoldungsgesetzes in der 
Fassung vom 18. Januar 2016 (GVBI. S. 1, 166, 202), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Juni 
2023 (GVBI. S. 192) geändert worden ist, wird das Da-

tum "31. Dezember 2023" durch das Datum "31. Dezem-
ber 2024" ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 2023 in Kraft.

Erfurt, den 14. Dezember 2023 
Die Präsidentin des Landtags 

Birgit Pommer

Dritte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Verordnung über die Härtefallkommission 

Vom 1. Dezember 2023

Aufgrund des § 23a Abs. 2 Satz 1 des Aufenthaltsgeset-
zes in der Fassung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 162), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 8. Ok-
tober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 271), verordnet die Landes-
regierung:

Artikel 1

Die Thüringer Verordnung über die Härtefallkommission 
vom 5. Januar 2005 (GVBl. S. 1), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 4. April 2017 (GVBl. S. 120), wird wie 
folgt geändert:

1. Der Überschrift werden die Worte "und zur Übertragung 
der Anordnungsbefugnis über Härtefallersuchen (Thü-
ringer Härtefallverordnung -ThürHFVO-)" angefügt.

2. In § 1 wird das Wort "Ausländerrecht" durch das Wort 
"Integrationsangelegenheiten" ersetzt.

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 1 wird das Wort "Ausländer-
recht" durch das Wort "Integrationsange-
legenheiten" ersetzt.

bbb) In Nummer 8 wird nach dem Wort "Thü-
ringen" die Angabe "e. V." eingefügt.

ccc) Der Nummer 9 wird die Angabe "e. V." an-
gefügt.

bb) In Satz 4 werden die Worte "für Ausländerrecht 
zuständige Abteilungsleiter im Ministerium" 
durch die Worte "Vertreter des Staatssekretärs 

des für Integrationsangelegenheiten zuständi-
gen Ministeriums" ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort "Ausländerrecht" 
durch das Wort "Integrationsangelegenheiten" er-
setzt.

4. In § 3 Satz 1 sowie § 6 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 wird 
jeweils das Wort "Ausländerrecht" durch das Wort "In-
tegrationsangelegenheiten" ersetzt.

5. Nach § 6 wird folgender neue § 7 eingefügt:

"§ 7 
Anordnungsbefugnis

Die Anordnungsbefugnis nach § 23a Abs. 1 Satz 1 Auf-
enthG wird auf das für Integrationsangelegenheiten zu-
ständige Ministerium übertragen."

6. Der bisherige § 7 wird § 8 und die Worte "in männlicher 
und weiblicher Form" werden durch die Worte "für alle 
Geschlechter" ersetzt.

7. Der bisherige § 8 wird § 9.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2023 
in Kraft.

Erfurt, den 1. Dezember 2023

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Die Ministerin für Migration,  
 Justiz und Verbraucherschutz

Bodo Ramelow Doreen Denstädt
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Thüringer Verordnung 
zur Neuordnung von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen 

auf dem Gebiet der Berufsbildung 
Vom 28. November 2023

Aufgrund des § 7 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des 
Verkündungsgesetzes vom 30. Januar 1991 (GBl. S. 2),
des § 7 Abs. 1 Satz 2, des § 47 Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 
Satz 2, des § 54 Abs. 1 Satz 3, des § 59 Satz 3 und des 
§ 104 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) in der Fassung 
vom 4. Mai 2020 (BGBl. I S. 920), zuletzt geändert durch 
Artikel 10a des Gesetzes vom 16. August 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 217),
des § 124b Satz 1 der Handwerksordnung in der Fassung 
vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. No-
vember 2022 (BGBl. I S. 2009), 
des § 4 Abs. 5 Satz 2 der Ausbilder-Eignungsverordnung 
vom 21. Januar 2009 (BGBl. I S. 88) in Verbindung mit § 47 
Abs. 4 Satz 2 und Abs. 5 Satz 2 BBiG und
des § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I 
S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
14. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 73), verordnet die Lan-
desregierung:

Artikel 1 
Thüringer Verordnung 

zur Regelung von Zuständigkeiten und zur  
Übertragung von Ermächtigungen auf dem Gebiet  

der Berufsbildung (ThürBBiZustErmVO)

§ 1

(1) Zuständige oberste Landesbehörde für Genehmigun-
gen nach § 40 Abs. 6 Satz 2, § 47 Abs. 1 Satz 2, § 71 Abs. 9 
Satz 2 und § 77 Abs. 3 Satz 2 des Berufsbildungsgesetzes 
(BBiG) und nach § 34 Abs. 9 Satz 2, § 38 Abs. 1 Satz 2, 
§ 50a Abs. 3 und § 51d Abs. 3 der Handwerksordnung so-
wie für Bestätigungen nach § 54 Abs. 3 Satz 1 BBiG und 
§ 42f Abs. 3 Satz 1 der Handwerksordnung ist
1. für die Ausbildungsberufe Wasserbauerin und Was-

serbauer, Fachkraft für Abwassertechnik, Fachkraft 
für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Fachkraft für Rohr-, 
Kanal- und Industrieservice, Fachkraft für Wasserver-
sorgungstechnik sowie Fachkraft für Wasserwirtschaft 
das für berufliche Bildung im Umweltschutz zuständi-
ge Ministerium,

2. für den Ausbildungsberuf Fachkraft für Straßen- und 
Verkehrstechnik das für Straßenbau zuständige Mi-
nisterium und

3. im Übrigen das Ministerium, welches die Aufsicht über 
die zuständige Stelle führt, die die zu genehmigende 
oder zu bestätigende Maßnahme erlässt.

(2) Die Ermächtigung der Landesregierung nach § 7 Abs. 1 
Satz 1 BBiG, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass 
der Besuch eines Bildungsganges berufsbildender Schu-
len oder die Berufsausbildung in einer sonstigen Einrich-
tung ganz oder teilweise auf die Ausbildungsdauer ange-
rechnet wird, wird nach § 7 Abs. 1 Satz 2 BBiG auf das 
für Rechtsfragen der beruflichen Bildung zuständige Mi-
nisterium übertragen. Rechtsverordnungen nach Satz 1 

werden nach Anhörung des Landesausschusses für Be-
rufsbildung nach § 7 Abs. 1 Satz 1 BBiG und im Einver-
nehmen mit dem für das Schulwesen zuständigen Minis-
terium erlassen.

§ 2

(1) Die den nach Landesrecht zuständigen Behörden über-
tragenen Zuständigkeiten nach
1. § 27 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 BBiG über die 

Anerkennung als Ausbildungsstätte,
2. § 30 Abs. 6 BBiG oder § 22b Abs. 5 der Handwerks-

ordnung über die widerrufliche Zuerkennung der fach-
lichen Eignung,

3. § 32 Abs. 2 Satz 2 BBiG oder § 23 Abs. 2 Satz 2 der 
Handwerksordnung über die Entgegennahme der Mit-
teilung über die nicht zu behebende mangelnde Eig-
nung der Ausbildenden oder der Ausbildungsstätte, 
eine zu erwartende Gefährdung Auszubildender oder 
die Nichtbeseitigung des Mangels innerhalb der ge-
setzten Frist,

4. § 33 Abs. 1 und 2 BBiG oder § 24 Abs. 1 und 2 der 
Handwerksordnung über die Untersagung des Einstel-
lens und des Ausbildens von Auszubildenden bei Nicht-
vorliegen der Voraussetzungen nach § 27 BBiG oder 
§ 21 der Handwerksordnung oder bei fehlender per-
sönlicher oder fachlicher Eignung und

5. § 70 Abs. 1 BBiG oder § 42v Abs. 1 der Handwerks-
ordnung über die Untersagung der Berufsausbildungs-
vorbereitung

werden nach § 104 BBiG oder § 124b Satz 1 der Hand-
werksordnung auf die jeweils zuständige Stelle nach § 71 
Abs. 1, 2 und 4 bis 6 BBiG, § 3 Abs. 1 bis 3 und § 4 über-
tragen.

(2) Nach Landesrecht zuständige Behörde für die Berufung 
der Mitglieder der Berufsbildungsausschüsse nach § 77 
Abs. 2 BBiG und der Unterausschüsse nach § 80 Satz 3 
in Verbindung mit § 77 Abs. 2 BBiG ist das für Aufgaben 
im Bereich des jeweiligen Ausbildungsberufs als zustän-
dige oberste Landesbehörde nach § 1 Abs. 1 bestimmte 
Ministerium. Abweichend von Satz 1 ist für die Berufsbil-
dungsausschüsse bei der nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 zuständi-
gen Stelle die nach Landesrecht zuständige Behörde für 
die Berufung der Mitglieder der Berufsbildungsausschüsse 
nach § 77 Abs. 2 BBiG das für die innere Landesverwal-
tung zuständige Ministerium. Die Berufung der Lehrkräfte 
an berufsbildenden Schulen als Mitglieder der Berufsbil-
dungsausschüsse und Unterausschüsse nach Satz 1 so-
wie der Berufsbildungsausschüsse nach Satz 2 erfolgt im 
Einvernehmen mit dem für das Schulwesen zuständigen 
Ministerium. Abweichend von den Sätzen 1 und 3 ist die 
für die Berufung der Mitglieder der Unterausschüsse nach 
§ 80 Satz 3 in Verbindung mit § 77 Abs. 2 BBiG, soweit 
Ausbildungsberufe im öffentlichen Dienst sowie der Land- 
und Hauswirtschaft betroffen sind, nach Landesrecht zu-
ständige Behörde die jeweils zuständige Stelle nach § 3 
Abs. 1 bis 3. Nach Landesrecht zuständige Behörde für 
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die Berufung der Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen 
als Mitglieder der Berufsbildungsausschüsse nach § 43 
Abs. 2 Satz 2 der Handwerksordnung und der Unteraus-
schüsse nach § 44b Satz 3 in Verbindung mit § 43 Abs. 2 
Satz 2 der Handwerksordnung ist das für das Schulwesen 
zuständige Ministerium.

(3) Zuständige Behörde oder die von der Landesregierung 
bestimmte oberste Landesbehörde für
1. die Führung der Geschäfte des nach § 82 Abs. 1 

Satz 1 BBiG errichteten Landesausschusses für Be-
rufsbildung,

2. die Festsetzung der Höhe der Entschädigung der Mit-
glieder des Landesausschusses und der Unteraus-
schüsse nach § 82 Abs. 2 Satz 3 BBiG und

3. die Genehmigung der Geschäftsordnung nach § 82 
Abs. 4 Satz 1 BBiG

ist das für den Landesausschuss für Berufsbildung zustän-
dige Ministerium.

§ 3

(1) Zuständige Stelle für die Berufsbildung nach § 71 Abs. 3 
und 8 BBiG in Berufen der Land- und Hauswirtschaft ist 
das Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum.

(2) Zuständige Stelle für die Berufsbildung im Bereich des 
öffentlichen Dienstes nach § 73 Abs. 2 BBiG ist
1. in den Ausbildungsberufen

a) Bestattungsfachkraft, Fachkraft für Abwassertech-
nik, Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, 
Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice, 
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik sowie 
Fachkraft für Wasserwirtschaft,

b) Fachangestellte für Arbeitsmarktdienstleistungen 
und Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleis-
tungen, Fachangestellte für Bäderbetriebe und 
Fachangestellter für Bäderbetriebe sowie Fachan-
gestellte für Medien- und Informationsdienste und 
Fachangestellter für Medien- und Informations-
dienste,

c) Verwaltungsfachangestellte und Verwaltungsfa-
changestellter,

d) Wasserbauerin und Wasserbauer,
e) Fachkraft für Straßen- und Verkehrstechnik sowie 

Straßenwärterin und Straßenwärter
das Landesverwaltungsamt,

2. in dem Ausbildungsberuf Justizfachangestellte und Jus-
tizfachangestellter das Oberlandesgericht,

3. in dem Ausbildungsberuf Sozialversicherungsfachan-
gestellte und Sozialversicherungsfachangestellter die 
Unfallkasse Thüringen und

4. in den Ausbildungsberufen
a) Geomatikerin und Geomatiker sowie
b) Vermessungstechnikerin und Vermessungstechniker
das Landesamt für Bodenmanagement und Geoin-
formation.

(3) Zuständige Stelle im Bereich des öffentlichen Diens-
tes ist
1. für die berufliche Fortbildung nach § 54 BBiG die Stelle, 

die für den Ausbildungsberuf zuständig ist, auf dem die 
Fortbildung aufbaut,

2. für die Errichtung der Prüfungsausschüsse sowie der 
Prüferdelegation im Bereich der beruflichen Fortbildung 
nach § 56 Abs. 1 BBiG die Stelle, die für den Ausbil-
dungsberuf zuständig ist, auf dem die Fortbildung 
aufbaut,

3. für die berufliche Umschulung nach § 59 BBiG die 
Stelle, die für den Ausbildungsberuf zuständig ist, zu 
dem die Umschulung hinführt, und

4. für 
a) die Berufsausbildung nach § 74 BBiG im Bereich 

der Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaf-
ten des öffentlichen Rechts oder außerhalb des öf-
fentlichen Dienstes, soweit nach den Ausbildungs-
ordnungen des öffentlichen Dienstes ausgebildet 
wird, und 

b) die berufliche Fortbildung zum anerkannten Fort-
bildungsabschluss Geprüfte Fachkraft zur Arbeits- 
und Berufsförderung 

das Landesverwaltungsamt.

(4) Unbeschadet der Zuständigkeit der zuständigen Stelle 
nach Absatz 2 Nr. 1 Buchst. c und Absatz 3 kann eine an-
dere Stelle Aufgaben im Zusammenhang mit der Organi-
sation der Prüfungsausschüsse in dem Ausbildungsberuf 
Verwaltungsfachangestellte und Verwaltungsfachangestell-
ter sowie bei der Durchführung der Fortbildungsprüfung ei-
ner auf diesen Ausbildungsberuf aufbauenden Fortbildung 
im Auftrag der zuständigen Stelle wahrnehmen.

§ 4

(1) In dem Ausbildungsberuf Kauffrau für Büromanagement 
und Kaufmann für Büromanagement ist das Landesverwal-
tungsamt die zuständige Stelle, wenn bei Abschluss des 
Berufsausbildungsvertrages mindestens eine der Wahl-
qualifikationen nach § 4 Abs. 3 Nr. 9 und 10 der Büroma-
nagementkaufleute-Ausbildungsverordnung vom 11. De-
zember 2013 (BGBl. I S. 4125) in der jeweils geltenden 
Fassung festgelegt wird.

(2) Bei der Wahl anderer als der in Absatz 1 genannten 
Wahlqualifikationen können Ausbildende das Landesver-
waltungsamt oder die nach § 71 BBiG zuständige Stelle 
als zuständige Stelle bestimmen. Die Wahl muss unver-
züglich nach Abschluss des Berufsausbildungsvertrages 
durch die Ausbildenden getroffen werden und ist im Be-
rufsausbildungsvertrag schriftlich niederzulegen.

(3) Ein Wechsel der Wahlqualifikationen im Laufe der Aus-
bildung hat keine Auswirkung auf die nach Absatz 1 zu-
ständige Stelle oder die nach Absatz 2 bestimmte zustän-
dige Stelle.

§ 5

(1) Die Ermächtigung der Landesregierung nach § 47 
Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit § 73 Abs. 2 BBiG zum Er-
lass von Prüfungsordnungen im Bereich des öffentlichen 
Dienstes durch Rechtsverordnung wird nach § 47 Abs. 4 
Satz 2 BBiG auf die in § 3 Abs. 2 und 3 jeweils bestimm-
te zuständige Stelle übertragen.
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(2) Die Ermächtigungen der Landesregierung nach § 47 
Abs. 5 Satz 1, § 54 Abs. 1 Satz 2 und § 59 Satz 2 jeweils 
in Verbindung mit § 71 Abs. 8 BBiG zum Erlass von Prü-
fungsordnungen, Fortbildungsprüfungsregelungen und 
Umschulungsprüfungsregelungen in den Berufsberei-
chen der Land- und Hauswirtschaft durch Rechtsverord-
nung werden nach § 47 Abs. 5 Satz 2, § 54 Abs. 1 Satz 3 
und § 59 Satz 3 BBiG auf die in § 3 Abs. 1 bestimmte zu-
ständige Stelle übertragen.

(3) Die Übertragung nach den Absätzen 1 und 2 gilt auch 
für den Erlass von Prüfungsordnungen für die Abnahme 
von Prüfungen zum Nachweis der berufs- und arbeitspä-
dagogischen Eignung nach § 4 Abs. 5 Satz 2 der Ausbil-
der-Eignungsverordnung vom 21. Januar 2009 (BGBl. I 
S. 88) in der jeweils geltenden Fassung.

§ 6

Zuständige Behörde für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 101 Abs. 1 BBiG ist das Lan-
desverwaltungsamt.

§ 7

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe "di-
vers" oder ohne eine Angabe des Geschlechts in das Ge-
burtenregister eingetragen sind.

Artikel 2 
Änderung der  

Thüringer Zuständigkeitsermächtigungsverordnung 
Gewerbe

In § 5 Abs. 1 Satz 4 der Thüringer Zuständigkeitsermäch-
tigungsverordnung Gewerbe vom 9. Januar 1992 (GVBl. 
S. 45), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 
22. März 2019 (GVBl. S. 63) geändert worden ist, wird 
die Verweisung "§§ 7a, 7b, 8, 9, 22b, 23, 24 und 42q der 
Handwerksordnung" durch die Verweisung "§§ 7a bis 9 
der Handwerksordnung" ersetzt.

Artikel 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt die 
Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Ge-
biet der Berufsbildung vom 28. März 2006 (GVBl. S. 230), 
zuletzt geändert durch Artikel 127 des Gesetzes vom 
18. Dezember 2018 (GVBl. S. 731), außer Kraft.

Erfurt, den 28. November 2023

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Der Minister für Wirtschaft,  
 Wissenschaft und Digitale  
 Gesellschaft

Bodo Ramelow Wolfgang Tiefensee

Thüringer Verordnung 
zur Übertragung der Zuständigkeit zur Ausübung des Vorkaufsrechts 

für Hochwasserschutzmaßnahmen (ThürHWVorkZustVO) 
Vom 29. November 2023

Aufgrund des § 61 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Wasser-
gesetzes (ThürWG) vom 28. Mai 2019 (GVBl. S. 74), ge-
ändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 11. Juni 2020 
(GVBl. S. 277), verordnet das Ministerium für Umwelt, 
Energie und Naturschutz:

§ 1 
Zuständigkeit

Abweichend von § 61 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 ThürWG 
ist das Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz 
für die Ausübung des den Ländern nach § 99a des Was-
serhaushaltsgesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 
in der jeweils geltenden Fassung zustehenden Vorkaufs-
rechts zuständig, soweit nach § 53 Abs. 5 Satz 2 ThürWG 

für Maßnahmen an Gewässern erster Ordnung das Vor-
kaufsrecht vom Land auszuüben ist.

§ 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.

Erfurt, den 29. November 2023

Der Minister für Umwelt, 
Energie und Naturschutz

Bernhard Stengele
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Thüringer Verordnung 
über die gerichtliche Zuständigkeit in Streitigkeiten nach dem Asylgesetz bei den  

Verwaltungsgerichten (Thüringer Asylstreitigkeitenzuständigkeitsverordnung -ThürAsylVGZustVO-) 
Vom 28. November 2023

Aufgrund des § 83 Abs. 3 Satz 1 des Asylgesetzes in der 
Fassung vom 2. September 2008 (BGBl. I S. 1798), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2817), in Verbindung mit § 1 Satz 1 Nr. 6 
der Thüringer Ermächtigungsübertragungsverordnung Jus-
tiz vom 2. Mai 2017 (GVBl. S. 143), geändert durch Ver-
ordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 65), verordnet das 
Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz:

§ 1 
Örtliche Zuständigkeit

(1) Die örtliche Zuständigkeit für Streitigkeiten nach dem 
Asylgesetz richtet sich nach dem Herkunftsstaat der Aus-
länderin oder des Ausländers und ergibt sich aus der An-
lage zu dieser Verordnung.

(2) Herkunftsstaat ist der Staat, dessen Staatsangehörig-
keit die Ausländerin oder der Ausländer besitzt. Bei Staa-
tenlosen sowie bei Personen mit doppelter oder ungeklär-
ter Staatsangehörigkeit gilt als Herkunftsstaat der Staat, in 
dem die Ausländerin oder der Ausländer eine Verfolgung 
oder einen Schaden befürchten oder demgegenüber sie 
ein Abschiebungsverbot geltend machen.

§ 2 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe "di-
vers" oder ohne Angabe des Geschlechts in das Gebur-
tenregister eingetragen sind.

§ 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. Gleich-
zeitig mit dem Inkrafttreten nach Satz 1 tritt die Thüringer 
Verwaltungsgerichtszuständigkeitsverordnung vom 30. No-
vember 1998 (GVBl. S. 434) außer Kraft.

Erfurt, den 28. November 2023

Die Ministerin für Migration, Justiz 
und Verbraucherschutz

Doreen Denstädt

Anlage
(zu § 1 Abs. 1)

Verwaltungsgericht Zuständigkeit für folgende Herkunftsstaaten:
1. Gera Kosovo, Montenegro, Serbien, Ägypten, Angola, Äquatorialguinea, Äthiopien, Benin, 

Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Dschibuti, Eritrea, 
Eswatini, Gabun, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenia, Komoren, 
Kongo, Demokratische Republik Kongo, Lesotho, Liberia, Libyen, Madagaskar, 
Malawi, Mali, Marokko einschließlich der Westsahara, Mauretanien, Mauritius, 
Mosambik, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Sambia, São Tomé und Príncipe, 
Senegal, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Somalia, Südafrika, Sudan, Südsudan, 
Vereinigte Republik Tansania, Togo, Tschad, Tunesien, Uganda, Zentralafrikanische 
Republik

2. Meiningen Afghanistan, Algerien, Aserbaidschan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Brunei Dar-
ussalam, China, Georgien, Indien, Indonesien, Islamische Republik Iran, Israel ein-
schließlich Gaza und Westjordanland, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Ka-
sachstan, Katar, Kirgisistan, Demokratische Volksrepublik Korea, Republik Korea, 
Kuwait, Demokratische Volksrepublik Laos, Libanon, Malaysia, Malediven, Mongo-
lei, Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, Papua-Neuguinea, Philippinen, Saudi-Arabi-
en, Singapur, Sri Lanka, Arabische Republik Syrien, Tadschikistan, Thailand, Turk-
menistan, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam

3. Weimar Armenien, Irak, Türkei und sonstige Herkunftsstaaten
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Thüringer Verordnung 
zur Durchführung des Schullastenausgleichs und der Pauschalerstattung  

für das Haushaltsjahr 2023 (ThürSlaPVO 2023) 
Vom 5. Dezember 2023

Aufgrund des § 17 Abs. 3 Satz 1 des Thüringer Finanzaus-
gleichsgesetzes vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 10), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 
2023 (GVBl. S. 231), und
des § 7 Abs. 3 Satz 3 des Thüringer Gesetzes über die 
Finanzierung der staatlichen Schulen (ThürSchFG) in der 
Fassung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 258), zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Juli 2021 (GVBl. 
S. 387), verordnet das Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und 
dem Ministerium für Inneres und Kommunales:

§ 1 
Schullastenausgleich

(1) Die kommunalen Schulträger erhalten zum Ausgleich 
der ihnen im Verwaltungshaushalt erwachsenden Ausga-
ben oder der ordentlichen und außerordentlichen Auszah-
lungen für die Aufgaben als Schulträger nach § 3 ThürSch-
FG jährlich für jede Schülerin und jeden Schüler einen 
Beitrag zu den laufenden sächlichen Schulkosten (Sach-
kostenbeitrag).

(2) Staatliche Schulen im Sinne dieser Verordnung sind 
nach § 4 Abs. 1 in Verbindung mit § 7a Abs. 2 Satz 1 und 
§ 8 Abs. 1 des Thüringer Schulgesetzes in der Fassung 
vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238) in der jeweils gelten-
den Fassung:
1. die Grundschulen,
2. die Regelschulen,
3. die Gemeinschaftsschulen,
4. die Gesamtschulen,
5. die Gymnasien,
6. die berufsbildenden Schulen der Schulformen

a) Berufsschule,
b) Berufsfachschule,
c) Höhere Berufsfachschule,
d) Fachoberschule,
e) berufliches Gymnasium,
f) Fachschule und
g) Förderberufsschule,

7. die Kollegs sowie
8. die Förderschulen.

§ 2 
Höhe des Sachkostenbeitrags

(1) Der jährliche Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2023 
beträgt für jede Schülerin und jeden Schüler
1. an Grundschulen 443 Euro,
2. an Regelschulen 434 Euro,
3. an Gemeinschafts-

schulen
a) in der Primarstufe 443 Euro,
b) in der Sekundar-

stufe 434 Euro,

4. an Gesamtschulen 360 Euro,
5. an Gymnasien 371 Euro,
6. an Kollegs 360 Euro,
7. an berufsbildenden 

Schulen in Form
a) der Berufsschule Teilzeit-/Blockun-

terricht 163 Euro,
b) der Berufsfach-

schule Vollzeitunterricht 395 Euro,
Teilzeitunterricht 163 Euro,

c) der Höheren Be-
rufsfachschule Vollzeitunterricht 395 Euro,

Teilzeitunterricht 163 Euro,
d) der  Fachober-

schule Vollzeitunterricht 395 Euro,
e) des beruflichen 

Gymnasiums Vollzeitunterricht 395 Euro,
f) der Fachschule Vollzeitunterricht 395 Euro,

Teilzeitunterricht 163 Euro,
g) der Förderberufs-

schule Vollzeitunterricht 525 Euro,
Teilzeitunterricht 302 Euro,

8. an berufsbildenden 
Schulen
a) in Vorklassen 525 Euro,
b) im Berufsvorbe-

reitungsjahr Vollzeitunterricht 525 Euro,
Teilzeitunterricht 302 Euro,

9. im gemeinsamen Un-
terricht an allgemein-
bildenden und berufs-
bildenden Schulen 
bei sonderpädagogi-
schem Förderbedarf
a)  in den Förder-

schwerpunkten 
Lernen, Sprache, 
Hören sowie emo-
tionale und sozia-
le Entwicklung Vollzeitunterricht 813 Euro,

Teilzeitunterricht 311 Euro,
b)  in den Förder-

schwerpunkten 
Sehen sowie kör-
perliche und mo-
torische Entwick-
lung Vollzeitunterricht 1 713 Euro,

Teilzeitunterricht 654 Euro,
c) im Förderschwer-

punkt geistige Ent-
wicklung Vollzeitunterricht 1 568 Euro,

Teilzeitunterricht 599 Euro,



376 Gesetz- und Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

10. an regionalen Förder-
zentren mit den För-
derschwerpunkten
a)  Hören 530 Euro,
b)  Sehen 1 713 Euro,
c)  körperliche und 

motorische Ent-
wicklung 1 713 Euro,

d)  Lernen 530 Euro,
e)  Sprache 530 Euro,
f)  emotionale und 

soziale Entwick-
lung 530 Euro,

g)  geistige Entwick-
lung 1 568 Euro.

(2) Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi-
schem Förderbedarf in den Förderschwerpunkten Spra-
che sowie emotionale und soziale Entwicklung im gemein-
samen Unterricht in den Klassenstufen 1 und 2 bemisst 
sich der Sachkostenbeitrag abweichend von Absatz 1 Nr. 9 
Buchst. a nach Absatz 1 Nr. 1.

§ 3 
Pauschalerstattung

(1) Die kommunalen Träger der überregionalen Förder-
zentren und der staatlichen Gymnasien mit Spezialklas-
sen von überregionaler Bedeutung (Spezialschulteil) erhal-
ten nach § 7 Abs. 2 und 3 ThürSchFG zur Erstattung der 
Kosten des notwendigen Schulaufwands für den laufen-
den Schulbetrieb eine Pauschale nach § 7 Abs. 3 Satz 1 
ThürSchFG. Die Höhe der Pauschale beträgt im Haus-
haltsjahr 2023 für den Schulträger
1. Stadt Erfurt

a) für den laufenden Betrieb des 
überregionalen Förderzentrums 
Erfurt Förderschwerpunkt Hören 950 000 Euro,

b) für den laufenden Betrieb des 
Spezialschulteils des Staatlichen 
Gymnasiums "Albert Schweitzer" 
Erfurt 776 000 Euro,

2. Stadt Weimar für den laufenden Be-
trieb des überregionalen Förderzent-
rums Sehen 630 000 Euro,

3. Stadt Gera für den laufenden Betrieb 
des Spezialschulteils des Gymnasi-
ums Rutheneum 400 000 Euro,

4. Ilm-Kreis für den laufenden Betrieb 
des Spezialschulteils der Goethe-
schule Ilmenau 226 000 Euro,

5. Stadt Jena für den laufenden Betrieb 
des Spezialschulteils des Carl-Zeiss-
Gymnasiums Jena 530 000 Euro.

Der Sachkostenbeitrag nach § 2 Abs. 1 ist in den Pauscha-
len nach den Sätzen 1 und 2 berücksichtigt.

(2) Das für Schulwesen zuständige Ministerium prüft nach 
Eintritt der Bestandskraft der Bescheide zur Erstattung der 
Kosten des notwendigen Schulaufwands für den laufen-
den Betrieb der überregionalen Förderzentren sowie Spe-
zialschulteile für die Haushaltsjahre 2018 und 2019, ob die 
Höhe der Pauschalen angemessen ist.

§ 4 
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Verordnung 
gelten jeweils auch für Personen, die mit der Angabe "di-
vers" oder ohne eine Angabe des Geschlechts in das Ge-
burtenregister eingetragen sind.

§ 5 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2023 in 
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2023 außer Kraft.

Erfurt, den 5. Dezember 2023

Der Minister für Bildung, 
Jugend und Sport

Helmut Holter

Erste Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung 

Vom 7. Dezember 2023

Aufgrund des § 129 Abs. 2 Nr. 1, 2, 7 und 8 der Thüringer 
Kommunalordnung in der Fassung vom 28. Januar 2003, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. 
S. 127), verordnet das Ministerium für Inneres und Kom-
munales im Einvernehmen mit dem Finanzministerium: 

Artikel 1

Die Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung vom 23. Mai 
2019 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 5. Oktober 2022 (GVBl. S. 414), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 20 Abs. 4 Satz 3 erhält folgende Fassung:

"Abweichend von Satz 1 sind 
1. bei kostenrechnenden Einrichtungen Gebührenan-

teile für später entstehende Kosten in Sonderrück-
lagen anzusammeln und 

2. bei im Vergleich zu den beiden Vorjahren über-
durchschnittlich hohen Gewerbesteuereinnahmen 
im Haushaltsjahr Mittel zum Ausgleich von dadurch 
zu erwartenden Mehrausgaben bei den Umlagen 
sowie Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuwei-
sungen in den folgenden Haushaltsjahren in einer 
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heit in der Informationstechnik in der jeweils zum 
Zeitpunkt des Digitalisierungsvorgangs geltenden 
Fassung eingehalten und das örtliche Rechnungs-
prüfungsorgan hat zur Vernichtung seine Einwilli-
gung erteilt." 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

"Der Nachweis der Einhaltung kann durch Zertifi-
zierung oder Eigenerklärung über die erfolgreich 
durchgeführte Konformitätsprüfung nach den Be-
stimmungen der Anlage P - Prüfspezifikation der 
Technischen Richtlinie 03138 Ersetzendes Scan-
nen (RESISCAN) erfolgen." 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 1 Nr. 1 am 1. Ja-
nuar 2024 in Kraft. 

Erfurt, den 7. Dezember 2023

Der Minister für Inneres und Kommunales

Georg Maier

Sonderrücklage anzusammeln, soweit in einem 
dieser folgenden Haushaltsjahre ohne diese Mittel 
ein Fehlbetrag erwartet wird oder sich ein erwar-
teter Fehlbetrag erhöht (Finanzausgleichssonder-
rücklage)."

2. § 36a Abs. 3 erhält folgende Fassung:

"(3) Durch Dienstanweisung kann im Rahmen der Ver-
wendung eines den Bestimmungen des Absatzes 1 ent-
sprechenden automatisierten Verfahrens zugelassen 
werden, dass abweichend von der nach dieser Ver-
ordnung bestimmten Schriftform oder Unterschrifts-
leistung ein elektronisches Dokument mit einer elektro-
nischen Signatur verwendet werden kann. § 86 bleibt 
davon unberührt."

3. § 71 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 erhält folgende Fassung:

"Die nicht mehr benötigten Unterlagen dürfen nicht 
vor Abschluss der örtlichen Prüfung der Jahresrech-
nung vernichtet werden, es sei denn, bei der Über-
nahme nach Satz 1 wurden die Anforderungen der 
Technischen Richtlinie 03138 Ersetzendes Scan-
nen (RESISCAN) des Bundesamtes für Sicher-

Fünfzehnte Verordnung 
zur Änderung der Thüringer Finanzamts-Zuständigkeitsverordnung 

Vom 12. Dezember 2023

Aufgrund des § 17 Abs. 1 des Finanzverwaltungsgesetzes 
(FVG) in der Fassung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 
1202), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730), verordnet die Lan-
desregierung und 
aufgrund des § 387 Abs. 2 Satz 1 und 2 der Abgabenord-
nung in der Fassung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3866, 
2003 I S. 61), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2730), und
des § 17 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 und 2 FVG 
jeweils in Verbindung mit § 1 Nr. 4 und 8 der Thüringer Ver-
ordnung zur Übertragung von Ermächtigungen zur Rege-
lung von Zuständigkeiten im Bereich der Finanzverwaltung 
vom 7. Juni 1994 (GVBl. S. 641) und
des § 7 Abs. 2 Satz 1 des Verkündungsgesetzes vom 
30. Januar 1991 (GBl. S. 2) verordnet das Finanzminis-
terium:

Artikel 1

Die Thüringer Finanzamts-Zuständigkeitsverordnung vom 
2. Juli 1998 (GVBl. S. 255), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 21. März 2022 (GVBl. S. 189), wird wie folgt 
geändert:

1. In § 2 Nr. 5 werden die Worte "Wünschendorf/Elster" 
durch das Wort "Ländereck" ersetzt.

2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) In der Einleitung des Absatzes 1 wird das Wort 
"Verlustzuweisungsgesellschaften" durch das Wort 
"Verlustgesellschaften" ersetzt.

b) In Absatz 3 werden die Worte "allgemeine Au-
ßenprüfungen (Betriebsprüfungen) bei Klein- und 
Kleinstbetrieben im Sinne des § 3 BpO 2000" durch 
die Worte "Betriebsprüfungen bei Betrieben, wel-
che keine Groß- und Mittelbetriebe im Sinne des 
§ 3 BpO 2000 sind" ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 

Erfurt, den 12. Dezember 2023

Die Landesregierung

Der Ministerpräsident Die Finanzministerin

Bodo Ramelow Heike Taubert
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Erste Änderung  
des Beschlusses der Thüringer Landesregierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministerien  

nach Artikel 76 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des Freistaats Thüringen 
Vom 1. Dezember 2023

1. Nummer 3 des Beschlusses der Thüringer Landesre-
gierung über die Zuständigkeit der einzelnen Ministe-
rien nach Artikel 76 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung des 
Freistaats Thüringen vom 14. Januar 2021 (GVBl. 
S. 21) wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 13 des Abschnitts "03 Geschäftsbe-
reich des Thüringer Ministeriums für Inneres und 
Kommunales" wird folgende Nummer 13a einge-
fügt:

"13a. Ausländer- und Asylrecht, Aufnahme und Un-
terbringung von Flüchtlingen und Spätaus-
siedlern,"

b) Nummer 25 des Abschnitts "05 Geschäftsbereich 
des Thüringer Ministeriums für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz" erhält folgende Fassung:

"25. Migrations- und Integrationsangelegenheiten, 
soweit nicht ein anderes Ministerium zustän-
dig ist, Härtefallkommission,"

2. Dieser Beschluss tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 
2023 in Kraft.

Erfurt, den 1. Dezember 2023

Der Ministerpräsident

Bodo Ramelow
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